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I N H A LT

editorial 13 | 2020

Halbzeit...
...oder alles anders

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nachdem das Jahr 2019 für mich als Vorsitzende des ZBV 
München Stadt und Land alles andere als langweilig war, hoff-
te ich auf ein entspannteres 2020. Doch es kam anders. Der 
Umzug der Geschäftsstelle in die Georg-Hallmaier-Straße war 
gut verlaufen, die Montagsfortbildung hat sich in den Räumen 
der Zahnklinik am Goetheplatz etabliert. Zu Beginn des Jah-
res hörte man aus China von dem Sars-Cov-2 Virus, ohne dem 
besondere Bedeutung zuzumessen. 

Im Januar traten erste Fälle der Covid 19 Erkrankung im 
Landkreis Starnberg auf. Der Gesundheitsminister Spahn er-
klärte: „Wir haben die Lage im Griff. Es war zu erwarten, dass 
das Virus auch Deutschland erreicht. Der Fall aus Bayern zeigt 
aber, dass wir gut darauf vorbereitet sind. Die Gefahr für die 
Gesundheit der Menschen in Deutschland durch die neue 
Atemwegserkrankung aus China bleibt nach Einschätzung des 
RKI weiterhin gering.“ Kurz darauf reisten ca.100 Menschen 
aus Wuhan nach Deutschland ein und verbrachten 12 bis 15 
Tage in Isolation. „Wenn man mir in zwei Wochen vorwirft, über-
trieben vorsichtig gewesen zu sein, bin ich zufrieden – denn 
dann hat sich alles gut entwickelt.“ So Spahn am 31.1.2020. 

Wie rasant sich das Virus ausbreiten würde, konnte man nicht 
ahnen. Mitte März kam es dann zum ersten Lockdown, Schu-
len wurden geschlossen, die Grenzen zu den Nachbarstaaten 
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E D I T O R I A L

dicht gemacht, der Flugverkehr kam fast vollständig zum Erlie-
gen. Nach den Osterferien und nachdem die Infektionszahlen 
gesunken waren, wurde das öffentliche Leben wieder hoch-
gefahren. Gleichzeitig mussten die Zahnärzte aber feststellen, 
dass	sie	nicht	systemrelevant	sind	und	es	keine	Hilfen	finan-
zieller Art für uns Selbstständige geben wird. „Die Zahnärzte 
verdienen eh genug“ so Finanzminister Scholz. Den immen-
sen Preisanstieg für Einmalhandschuhe, Mundschutz, Des-
infektionsmittel etc. konnten wir erstmal nicht ausgleichen, 
dann wurde eine zusätzliche Abrechnungsziffer in der GOZ 
bewilligt, allerdings nur bis Ende September. 

Im Sommer beruhigte sich das Infektionsgeschehen, so dass 
ein weitgehend normales Leben und Arbeiten möglich war. 
FFP2 Masken und Dauerlüften sind uns und unseren Mitar-
beiterInnen selbstverständlich geworden. Über Sinn und Nut-
zen zusätzlicher Hygienemaßnahmen wurde ausführlich dis-
kutiert, zumal in unseren Praxen schon seit Jahrzehnten hohe 
Hygienestandards herrschen. Im Herbst stiegen die Infek-
tionsraten leider wieder nahezu exponentiell an, was zu dem 
jetzigen Lockdown geführt hat. Wir haben das Glück in un-
seren Praxen weiterarbeiten zu können, anders als Gastrono-
mie, Fitnessstudios oder Theater. Wir versorgen weiterhin mit 
gro er	Sorgfalt	und	Pflicht	unsere	Patienten.	Und	dafür	k n-
nen wir dankbar sein. Keine Frage, Corona hat in diesem Jahr 
alles durcheinandergebracht. Wir mussten die Montagsfortbil-

dungen einstellen, beziehungsweise anders organisieren. Wir 
haben uns entschlossen, die Delegiertenversammlung zu ver-
schieben, um die Gesundheit unserer Delegierten zu schützen 
und hoffen, diese am Anfang des nächsten Jahres nachholen 
zu können. Die VV der KZVB und die Delegiertenversammlung 
der BLZK wurden ebenfalls verschoben.

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken: bei den 
Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle Frau Katja Wemhöner, 
Frau Kerstin Birkmann und Frau Silvia Schernstein, die alle in 
diesem Jahr besonders gefordert waren. Herrn Oliver Cosboth 
wünsche ich baldige und komplette Genesung. Ebenfalls gilt 
mein Dank meinen Kollegen im Vorstand und den Referenten 
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit! Diese beiden Jahre 
der Vorstandsarbeit waren von mannigfaltigen Herausforderun-
gen und Problemen gekennzeichnet, die wir alle mit großem 
Einsatz versuchen zu Ihrer Zufriedenheit, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, zu lösen. Ich hoffe, dass sich unser Leben und Arbei-
ten bald wieder normalisiert und wir die momentanen Ein-
schränkungen hinter uns lassen können. Ich wünsche Ihnen 
eine friedvolle Weihnachtszeit und ein gesundes Neues Jahr!
Lassen Sie sich nicht unterkriegen!

In diesem Sinne

Dorothea Schmidt

1.Vorsitzende ZBV München Stadt und Land
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Die Pandemie hat die meisten Länder dieser 
 Erde fest im Griff. Die Politiker sind vielerorts 

schlichtweg überfordert, die richtigen Entschei-
dungen zu treffen. Die Bundesrepublik Deutsch-

land ist im internationalen Vergleich noch relativ gut 
weggekommen, wobei diese Tatsache nicht darüber hinweg-
täuschen darf, dass auch bei uns täglich viele Menschen an 
dieser Viruserkrankung sterben. Die durch das Auftreten des 
Corona Virus eingetretenen Änderung unseres täglichen Le-
bens sind mit einer Massivität und Schnelligkeit eingetreten, 
dass  sowohl die politisch verordneten Maßnahmen als auch die 
Kritik daran inhomogen und unübersichtlich sind. Erwartungs-
gemäß entbrennt in der Gesellschaft ein Verteilungsstreit über 
die	von	der	 egierung	eingesetzten	fi	nanziellen	Mittel	zur	Be-
kämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Die Grö-
ßenordnungen der Hilfszahlungen lassen jeden Haushaltpoliti-
ker schwindlig werden und trotzdem sind diese Mittel nötig.

Die eingesetzten Mittel gerecht zu verteilen, ist unmöglich, da 
schon der Kriterienkatalog für die Gewährung und Vorenthal-
tung von staatlichen Hilfsleistungen niemals die Erwartungen 
aller wird erfüllen können. 

Dass Sondermittel für all jene Berufe gewährt werden sollten, 
die in direktem Kontakt mit potentiell infektiösen Patienten 
stehen, ist in meinen Augen ein überzeugendes Argument. Die 
Belastung	von	Alten-	und	Krankenpfl	eger Innen,	die	sich	täg-
lich der Gefahr einer Infektion aussetzen, ist immens. 

Unverständlich in diesem Zusammenhang bleibt, warum für 
die Berufsgruppen der Medizinischen und Zahnmedizinischen 
Fachangestellten (Gesamtzahl ca. 600 000) kein vergleich-
barer, staatlicher Bonus beschlossen wurde. Dabei steht doch 
außer Frage, dass diese beiden Berufsgruppen potentiell infek-
tiösen Patienten genauso nahe kommt, wie ihre begünstigten 

Coronabonus
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STAATLICHER BONUS, ABER NICHT FÜR ZAHNMEDIZINISCHE FACHANGESTELLTE?
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Kolleg Innen	aus	der	Kranken-	und	Altenpfl	ege.	Im	Gegenteil,	
zum Teil müssen sie ihren Test auf SARS-CoV-2 noch selbst 
zahlen. 

Eindeutige Zahlen (Analyse des Wissenschaftlichen Instituts 
der AOK bez. Fehlzeiten) liegen vor und Appelle (KBV, KZBV, 
BÄK, BZÄK und Verband der medizinischen Fachberufe) an 
Jens Spahn als verantwortlicher Gesundheitsminister in ei-
nem offenem Brief sind ergangen, indes die Reaktion blieb 
bislang	aus.	Beschäftigte	in	der	Altenpfl	ege	erhalten	einen	
steuer- und abgabenfreien Sonderbonus von 1.500 € über 
Bundes-	und	Ländermittel,	Pfl	egekräfte	in	Kliniken	sollen	laut	
Spahn immerhin mit 1000 € bedacht werden. 

Berücksichtigt man, dass 6 von 7 Covid-Patienten ambulant 
behandelt werden und in einer Zahnarztpraxis ein direkter 
Kontakt zum Patienten besteht, so steht die erhöhte Infekti-

onsgefahr	auch	unserer	Mitarbeiter Innen	au er	Frage.	Aus	
diesem Grunde kann man sich der Forderung der Berufsver-
bände nur anschließen: MFAs und ZFAs müssen zum eigenen 
Schutz und dem von Patientinnen und Patienten bei der nati-
onalen Teststrategie SARS-CoV-2 durch Zugang zu kostenfrei-
en Tests berücksichtigt werden.

Als Wertschätzung der täglichen Arbeit ist es unerlässlich, MFA 
und ZFA als systemrelevant einzustufen und ihnen einen Bo-
nus	wie	für	Alten-	und	Krankenpfl	eger Innen	zu	gewähren.

Bleibt zu wünschen, dass die Zulassung und Einführung 
der in Aussicht stehenden Impfstoffe die ersehnte Kehrtwende 
bringt und eine Rückkehr zu einem normalen täglichen Leben 
möglich wird.

Ihr Dr. Eckart Heidenreich 

2. Vorsitzender ZBV München Stadt und Land

K O M M E N TA R

www.zbvmuc.de  13/20_ zahnärztlicher anzeiger_5

ZA_13_2020.indd   5 01.12.20   14:33



Und was können wir für Sie tun?

                     »Ich wünsche mir mehr Frauen
     in der Standespolitik!«

vaz-bayern.de

Dr. Judith Schwarz, angestellte Zahnärztin, München

VAZ
Verband der angestellten Zahnärzte

A K T U E L L E S
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gesetzlichen Re gelungen werden wesent-
liche Voraussetzungen geschaffen, um 
auch in der aktuellen zweiten Welle der 
Pandemie die Sicherstellung der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung der gesamten 
Bevölkerung wohnortnah, flächende-
ckend und qualitätsgesichert unter Ein-
haltung höchster Infektionsschutzmaß-
nahmen auch zukünftig sicherstellen zu 
können. Losgelöst von den gesetzlichen 
Re gelungen sind wir bestrebt, in Vertrags-
verhandlungen mit dem GKV-Spitzen-
verband einen angemessenen ‚Pande-
miezuschlag‘ für den extrem gestiegenen 
Aufwand bei der Behandlung von Patien-
tinnen und Patienten unter Pandemiebe-
dingungen zu vereinbaren.“

Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung

gewährleisten. Zum einen erhalten die 
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen 
die Möglichkeit, gerade junge Praxen, 
die durch die Folgen der Pandemie exis-
tenziell bedroht sind, unter angemes-
sener Beteiligung der Krankenkassen 
	fi	nanziell	zu	unterstützen,	auch	wenn	wir	
uns gewünscht hätten, dass diese Unter-
stützung für alle in Not geratenen Praxen 
ermöglicht worden wäre. Mit den Rege-
lungen wird zum anderen die Zahlungs-
fähigkeit der KZVen durch eine rückzu-
zahlende Liquiditätshilfe auch im Jahr 
2021 gesichert. 

Darüber hinaus werden die Gesamtver-
tragspartner auf der Landesebene in die 
Lage versetzt, pandemiebedingte Ver-
werfungen auszugleichen. Mit diesen 

 Berlin   o em er – Der Bun-
destag hat im Rahmen der abschließen-
den Beratungen zu dem Gesetz zur Ver-
besserung der Gesundheitsversorgung 
und Pflege (GPVG) strukturerhaltende 
Maßnahmen im Bereich der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung beschlossen. 
Anlässlich der Verabschiedung des Ge-
setzes sagte Dr. Wolfgang Eßer, Vorsit-
zender des Vorstandes der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigung (KZBV):

„Wir begrüßen die heute getroffene Ent-
scheidung des Bundestages. Mit den 
 Änderungen hat der Gesetzgeber we-
sentliche Teile unserer Vorschläge aufge-
griffen, um die Krisenreaktionsfähigkeit 
der vertragszahnärztlichen Versorgung 
während der anhaltenden Pandemie zu 

 Berlin   o em er – Zur Ver-
längerung des Teil-Lockdowns und den 
angekündigten Lockerungen an den 
Weihnachtsfeiertagen erklärt Bundes-
ärztekammer-Präsident Dr. Klaus Rein-
hardt:

„Die von Bund und Ländern beschlos-
sene Verlängerung des Teil-Lockdowns 
ist epidemiologisch vernünftig und mit 
Blick auf die angespannte Versorgungs-
lage in den Kliniken leider notwendig. 
Anzuerkennen ist das Bemühen, mög-
liche negative psychosoziale Auswirkun-
gen der Kontaktbeschränkungen so gut 
es geht zu minimieren. Gerade für die 
älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
die wohl am meisten unter Isolation und 
Einsamkeit in Zeiten des Lockdowns lei-
den, ist es wichtig, die Weihnachtsfeier-

Die KZBV zu den abschließenden 
Beratungen des GPVG

„Lockerungen an den Feiertagen
verantwortlich nutzen”

tage im Kreis der Familie verbringen zu 
können. Wir müssen die Ausnahmere-
geln an den Feiertagen verantwortlich 
nutzen und uns wie auch unsere Mit-
menschen vor Ansteckung schützen. 

Wenn wir uns an die Infektionsschutz-
bestimmungen halten und die AHA-
Regeln befolgen, sind die zeitlich 
begrenzten Lockerungen vertret-
bar und aus psychosozialen Grün-
den sogar geboten.“

Bundesärztekammer
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Z A H L E N

   – Die Gründung einer 
zahnärztlichen Einzelpraxis durch Über-
nahme wird von Jahr zu Jahr teurer: 2019 
investierten Zahnärzte dafür durch-
schnittlich 354.000 Euro und damit vier 
Prozent mehr als im Vorjahr. Das zeigt 
die jüngste Existenzgründungsanalyse 
der Deutschen Apotheker- und Ärzte-
bank (apoBank). Ausschlaggebend für 

EXISTENZGRÜNDUNG ZAHNÄRZTE 2019: 

Kaufpreise stagnieren,
      Investitionen steigen

stand im Jahr 2017 mit 184.000 Euro 
 sogar leicht rückläufig entwickelt”, sagt 
Daniel Zehnich, Bereichsleiter Gesund-
heitsmärkte und Gesundheitspolitik bei 
der apoBank. 

„Ein Blick in den Markt zeigt: Trotz der 
in der Zahnmedizin bekannten und viel-
fach beschriebenen Trends zur Anstel-
lung, ist die Zahl der zahnärztlichen Exis-
tenzgründer seit Jahren recht stabil.

Dennoch bewegen wir uns zuneh-
mend in einem Käufermarkt, da das An-
gebot der zum Verkauf stehenden Praxen 
wächst. Das liegt insbesondere an der 
steigenden Zahl von älteren Zahnärzten, 
die kurz vor dem Ruhestand stehen.”

Trend zu hochpreisigen Praxen hält an

Eine durchschnittliche Betrachtung spie-
gelt immer nur bedingt das ganze Markt-
geschehen wider, auch Zahnärzte grün-
den ihre Praxen ganz individuell mit 
unterschiedlich hohen Praxisinvestitio-
nen: Die Bandbreite der Kaufpreise inklu-
sive der vorgenommenen Investitionen 
reicht hier von mittleren fünfstelligen bis 
hin zu hohen sechsstelligen Beträgen. 
Auffällig ist, dass der Anteil der hochprei-
sigen Praxen in den letzten Jahren deut-
lich zugenommen hat. Mittlerweile inves-
tieren 20 Prozent der Zahnärzte, die sich 
durch Übernahme in einer Einzelpraxis 
niederlassen, mehr als eine halbe Million 
Euro in die Existenzgründung.

Investitionen bei Neugründung 

am höchsten

Eine zahnärztliche Einzelpraxis neu zu 
gründen ist der teuerste Weg, sich nie-
derzulassen: 2019 beliefen sich die 
 Ausgaben dafür im Durchschnitt auf 
493.000 Euro. Auch die Neugründung 
einer Berufsausübungsgemeinschaft 
(BAG) erfordert verhältnismäßig hohen 
fi	nanziellen	Aufwand.	2019	haben	Zahn-
ärzte für einen Praxisanteil von 50 Pro-
zent 470.000 Euro investiert.

den Anstieg waren aber nicht die gezahl-
ten Übernahmepreise, die mit 176.000 
Euro im Schnitt stabil blieben, sondern 
die in Umbau, Ausstattung und Moder-
nisierung getätigten Investitionen von 
178.000 Euro.

„Die durchschnittlich gezahlten Kaufprei-
se haben sich seit dem bisherigen Höchst-
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Z A H L E N

Die geringsten Praxisinvestitionen fallen 
an, wenn auf vorhandene Strukturen auf-
gebaut wird. So haben 2019 zahnärztliche 
Existenzgründer beispielsweise durch 
Übernahme einer kompletten Praxis für 
 einen hälftigen Praxisanteil inklu sive Über-
nahmepreis 288.000 Euro investiert. 

Zahnärzte, die in eine bereits beste-
hende BAG eingestiegen sind, zahlten für 
einen 35-prozentigen Praxisanteil im 
Schnitt einen Kaufpreis von 224.000 Eu-
ro, investierten durchschnittlich 68.000 
Euro und kamen also auf einen Gesamt-
betrag von 292.000 Euro.

Vorhandene Praxen

bevorzugt

Neugründungen – ob Einzelpraxen oder 
Berufsausübungsgemeinschaften – 
spielten auch 2019 kaum eine Rolle. 
Stattdessen greifen Zahnärzte bei der 
Existenzgründung nach wie vor lieber auf 
bereits vorhandene Praxen zurück. Ent-
sprechend war die Übernahme als Einzel-
praxis mit 65 Prozent, aber auch die ge-
meinsame Praxisübernahme mit acht 
Prozent insgesamt wesentlich beliebter. 
Gerade auch der Einstieg in bestehende 
BAG kann eine gute Möglichkeit sein, 
sanft in die Selbständigkeit zu starten. 
2019 wählten 15 Prozent der Existenz-
gründer diese Option.

„Insgesamt sind die allgemein zu beob-
achtenden Konzentrations- und Koope-
rationstrends in der zahnmedizinischen 
Berufsausübung bei den Existenzgrün-
dern nicht so deutlich zu erkennen”, 
sagt Zehnich. „Auch die Gründung von 
Zahnärztlichen Medizinischen Versor-
gungszentren (Z-MVZ) beziehungsweise 
die Beteiligung daran spielt bei den Exis-
tenzgründern nach wie vor fast keine Rol-
le, obwohl die Zahl der Z-MVZ seit Jahren 
steigt. Wenn sich Zahnärzte für ein Z-MVZ 
als Praxisform entscheiden, dann sind 
diese	häufi	g	bereits	seit	langem	nieder-
gelassen. Der Wechsel erfolgt zum Bei-

spiel	durch	Umfi	rmierung	vorhandener	
Praxen oder durch Zusammenschlüsse 
von bestehenden Praxen.” 

Methode

Der Analyse 2019 lag eine Stichprobe 
von rund 500 durch die apoBank beglei-
teten zahnärztlichen Existenzgründun-
gen zugrunde. Die Daten wurden anony-
misiert und gemeinsam von apoBank 
und dem Institut der Deutschen Zahn-
ärzte (IDZ) ausgewertet.

Über die apoBank

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank 
(apoBank) ist die größte genossenschaft-
liche Primärbank und die Nummer eins 
unter den Finanzdienstleistern im Ge-
sundheitswesen. Kunden sind die An-
gehörigen der Heilberufe, ihre Standes-
organisationen und Berufsverbände, 
Einrichtungen der Gesundheitsversor-
gung und Unternehmen im Gesundheits-
markt. Die apoBank arbeitet nach dem 
Prinzip „Von Heilberuflern für Heilbe-
rufl	er ,	d.	h.	sie	ist	auf	die	Betreuung	der	
Akteure des Gesundheitsmarktes spezia-
lisiert und wird zugleich von diesen als 
Eigentümern getragen. Damit verfügt die 
apoBank über ein deutschlandweit ein-
zigartiges Geschäftsmodell. 

apo ank de

Seit der Gründung vor über 115 Jahren 
ist verantwortungsbewusstes Handeln 
in den Unternehmenswerten der apo-
Bank fest verankert. Sie setzt sich fürs 
Miteinander ein, fördert Zukunftsprojek-
te, Kultur sowie soziales Engagement 
und investiert in Nachhaltigkeit und öko-
logisches Bewusstsein: 

apo ank de mehr ermoe lichen

Pressereferentin

anita.widera@apobank.de

0211 5998 153

Mehr als eine 
halbe Million Jobs
Zahlen zur Zahnmedizin im neuen 
Statistischen Jahrbuch der Bundes-
zahnärztekammer

     Das Zahnärztliche Sys-
tem bot 2019 mehr als einer halben Mil-
lion Menschen in Deutschland Arbeit. 
Dies entspricht 1,1 Prozent aller Er-
werbstätigen in Deutschland bzw. 10,9 
Prozent der Beschäftigtenzahl in der Ge-
sundheitswirtschaft insgesamt. Dies 
geht aus aktuellen Daten des Zahnärzt-
lichen Satellitenkontos (ZSK) der Bun-
deszahnärztekammer (BZÄK) hervor.

Davon arbeiteten alleine 387.000 
Personen (75 Prozent) in den Praxen – 
für die zahnmedizinische Versorgung am 
Pati enten. Im letzten Jahrzehnt stieg die 
Anzahl der Beschäftigten im Zahnärzt-
lichen System um rd. 7,5 Prozent (+0,8 
Prozent p.a.). Wachstumstreiber waren 
hauptsächlich die Zahnarztpraxen. Erste 
Auswertungen für Januar bis Juni 2020 
 zeigen allerdings, dass sich die gegenwär-
tige Krise in beträchtlichem Maße auch 
auf die Zahnarztpraxen niederschlägt.

Die Ergebnisse des ZSK und weitere 
Zahlen zu zahnärztlichem Berufsstand, 
zur Mundgesundheit und zum Gesund-
heitsverhalten	der	Bev lkerung	fi	nden	
sich in der aktuell erschienenen Ausga-
be des Statistischen Jahrbuchs der Bun-
deszahnärztekammer. Das Statistische 
Jahrbuch 2019/2020 kann für 10,00 
Euro zzgl. Versand über die BZÄK be-
stellt werden: 

zaek de e er ns
daten nd zahlen statistisches ahr ch

estell n html

Pressekontakt: 

Dipl.-Des. Jette Krämer

Telefon: +49 30 40005-150

E-Mail: presse@bzaek.de

Rezensionsexemplare über

presse@bzaek.de
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Masern-Impfpflicht seit 1. März 2020
ERWEITERUNG DES INFEKTIONSSCHUTZGESETZES (IFSG)

Für Personen, die in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrich-
tungen	tätig	sind,	gilt	seit	1.	März	2020	eine	Impfpflicht	gegen	
Masern. Dies betrifft demnach auch alle Beschäftigten in der 
Zahnarztpraxis. Dem Arbeitgeber (Zahnarzt/Zahnärztin) ist bei 
einer Tätigkeit in der Zahnarztpraxis ein ausreichender Impf-
schutz gegen Masern nachzuweisen. Auch die Arbeitgeber 
selbst müssen eine Immunität gegen Masern aufweisen.

Fristen

•   Ab dem 1. März 2020 neu in einer Zahnarztpraxis tätige 
Personen

•   Diese Personen müssen vor Beginn ihrer Tätigkeit einen 
Impfschutz durch eine Impfdokumentation oder ein ärztli-
ches Zeugnis nachweisen.

•   Personen, die ab 1. März 2020 bereits in einer Zahnarzt-
praxis tätig sind

•   Diese Personen müssen einen ausreichenden Impfschutz 
bis zum Ablauf des 31. Juli 2021 nachweisen.

Wie wird der Nachweis erbracht?

ie	Nachweispflicht	gegenüber	dem	Arbeitgeber	wird	erfüllt	
durch die Vorlage eines:

Impfausweises bzw. einer Impfbescheinigung, ärztlichen Zeug-
nisses, dass eine Immunität gegen Masern bereits vorliegt, 
ärztlichen Zeugnisses, dass aufgrund einer medizinischen 
Kontraindikation nicht geimpft werden kann. Es ist ausrei-
chend, einen der drei genannten Nachweise vorzulegen.

Wer muss eine Schutzimpfung nachweisen?

Alle nach 1970 geborenen Personen, die in einer Gesund-
heitseinrichtung (Zahnarztpraxis) tätig sind.

Wann besteht ein ausreichender Impfschutz?

Ein Impfschutz besteht, wenn ab der Vollendung des ersten 
Lebensjahrs mindestens eine Schutzimpfung und ab der Voll-
endung des zweiten Lebensjahres mindestens zwei Schutz-
impfungen gegen Masern durchgeführt wurden. Dies gilt 

Freie Berufe versammeln sich online –  
VFB-Delegiertenversammlung am 18.11.2020

Der Verband Freier Berufe in Bayern e.V., 
kurz VFB, vertritt als Spitzenorganisa-
tion von 34 Kammern und Verbänden 
die Interessen von knapp 900.000 Frei-
beruflern,	insgesamt	knapp	1,6	Mio.	Er-
werbstätigen in Bayern. Diese umfas-
sen die Gebiete Heilberufe, Rechts-, 
Wirtschafts- und Steuerberatungsberu-
fe, technische, naturwissenschaftliche 
Berufe sowie Kulturberufe. Der jährliche 
Umsatz der Freien Berufe in Bayern be-
trägt ca. 40 Mrd. Euro. 

Die diesjährige Delegiertenversamm-
lung des VFB konnte aufgrund der Pan-
demiesituation nur per Internet virtuell 
stattfinden.	 er	VFB-Präsident	Herr	Mi-
chael Schwarz führte zusammen mit 
seinen Kollegen des Präsidiums Dr. Tho-
mas Kuhn und Prof. Dr. Hartmut Schwab 
und den Mitgliedern der Geschäftsfüh-

rung Frau Julia Maßmann und Frau Elke 
Lütz die zugeschalteten Delegierten 
durch die Tagesordnungspunkte. Nach-
folgend ein kurzer Überblick:

Der für 2020 geplante Jahresschwer-
punkt „Freiberuflichkeit in der Ange-
stelltentätigkeit“ wurde unerwartet von 
 „Corona“ überholt, aber auch von den 
verbandspolitisch notwendigen Aktivi-
täten zum bayerischen Förderprogramm 
„Digitalbonus“, in welches gerade die 
Freien Berufe, insbesondere Ärzte, vom 
Staat leider nicht hinreichend einbe-
zogen worden sind. In regem Kontakt 
mit Staatsbeamten setzt sich der VFB 
weiterhin auch für den Bürokratieabbau 
ein. Präsident Schwarz ermutigte die 
Freien Berufe, sich aktiv in die Diskussi-
onen einzubringen, indem sie Beispiele 
für eigene Bürokratielasten vortragen.

Der VFB nennt zwei wichtige Partner, mit 
denen er intensiv zusammenarbeitet, 
um die Anliegen der Freien Berufe zu un-
terstützen: den BFB – Bundesverband 
der Freien Berufe e.V. und die vbw – Ver-
einigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. 

Bemerkenswert sind die Strukturpa-
kete, die die vbw und der VFB jeweils er-
stellt haben. Aus beiden Positionspapie-
ren sind unter anderem Forderungen zu 
nennen wie Brückenschirme zur Über-
windung der Corona-Krise, Bürokratie-
abbau, Steuersenkung, Stärkung des 
Gesundheitssystems gegen Krisen, Di-
gitalbonus für die Freien Berufe und ei-
ne Flexibilisierung des Arbeitsrechts, 
was Kooperationsformen und Einbin-
dung von Selbständigen betrifft. Der 
vollständige Text der Strukturpakete 
kann unter den folgenden Links als pdf-
Datei heruntergeladen werden:
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auch, wenn Kombinationsimpfstoffe eingesetzt wurden, die 
neben Masern noch andere Impfstoffkomponenten gegen an-
dere Krankheiten enthalten.

Wer führt die Impfung durch?

Jeder approbierte Arzt (nicht jedoch der Zahnarzt) ist zur Durch-
führung der Schutzimpfung berechtigt, in der Regel wird dies 
der Hausarzt sein.

Weitere Informationen:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/

impfpflicht/faq-masernschutzgesetz.html

BLZK

    https freie er fe ayern de
f le t str kt rpaket or

    https ayern de
hemen nd er ices ropa
tr kt rpaket sp

Ein weiteres Positionspapier, Digitalbo-
nus – Freie Berufe fordern Teilhabe am 
Förderprogramm, ist ebenso auf der VFB-
Webseite abrufbar (https://www.freiebe-
rufe-bayern.de/digitalbonus-bayern/).

Neben der Vorstellung des eigenen 
Strukturpakets führte der VFB im Jahr 
2020 laufend Gespräche mit Mandats-
trägern, Ministerien und Parteien zu The-
men wie Soforthilfen, Systemrelevanz 
der Freien Berufe, Schutzschirm für Kul-
turberufe und Zahnärzte, Kurzarbeiter-
geld für Vertragspraxen und Liefereng-
pässe bei Apotheken.

Die 2020 anstehende Wahl der Präsidi-
umsmitglieder musste aufgrund der Ver-
sammlungseinschränkung auf das nächs-
te Jahr vertagt werden. 

Dr. Sascha Faradjli

ZZB* – Delegierter zum Verband 

Freier Berufe in Bayern e.V.

(* Zukunft Zahnärzte Bayern e.V. )

Aktuelle Beschaffungskosten 
wesentlicher Hygieneartikel

Die Kosten für die Praxishygiene sind 
aufgrund der Knappheit der Produkte 
während der Pandemie auf dem Welt-
markt deutlich gestiegen.Eine Norma-
lisierung der Lage ist noch nicht in 
Sicht, die Beschaffungskosten für den 
Handel und damit die Einkaufspreise 
für die Zahnarztpraxen sind weiterhin 
deutlich höher als vormals.

Preisentwicklung pro Quartal 2020,
Q1 = 100%:

MNS: Q2: 600% Q3: 400%
Handschuhe: Q2: 150% Q3: 150%
Desinfektion: Q2: 125% Q3: 125%

Quelle: 
Schätzung des Bundesverbands 
Dentalhandel / Klartext 09/20 vom 
22.09.2020 
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 Berlin   o em er  – Ange-
sichts der erneuten dynamischen Zu-
nahme des Infektionsgeschehens und 
des Teil-Lockdowns in Deutschland ha-
ben die drei Spitzenorganisationen der 
Zahnärzteschaft den hohen Stellenwert 
der Zahnmedizin für das Gesundheits-
system im Kampf gegen die Pandemie 
betont und die Politik zum entschlosse-
nen Handeln gegen die Krise und deren 
Folgen für die zahnärztliche Versorgung 
aufgerufen.

Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung (KZBV), Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK) und die Deutsche Gesellschaft 
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
(DGZMK) versicherten, dass die Ver-
sorgung aller Patienten bei maximalem 
Infektionsschutz weiterhin bundesweit 
sichergestellt werde. Ängste vor einer In-
fektion im Rahmen eines Zahnarztbesu-
ches seien aufgrund hoher Hygienestan-
dards unbegründet. Zugleich forderten 

sie einmal mehr konkrete Hilfen ein, um 
dringend benötigte Versorgungsstruk-
turen zu erhalten. Alle drei Organisatio-
nen bedanken sich bei den Zahnärztin-
nen, Zahnärzten und ihren Teams sehr 
herzlich für ihren Einsatz unter diesen 
schwierigen Bedingungen.

Dr. Wolfgang Eßer, Vorstandsvorsitzen-
der der KZBV: „Mit Recht baut die Bevöl-
kerung gerade jetzt mitten in der Pande-
mie auf eine verlässlich funktionierende 
flächendeckende	und	wohnortnahe	Ver-
sorgung auf hohem qualitativen Niveau 
bei maximalem Infektionsschutz. Schon 
während des ersten Lockdowns haben 
wir Zahnärzte mit unseren Praxisteams 
bewiesen, dass auf uns zu 100 Prozent 
Verlass ist und von der zahnmedizi ni-
schen Versorgung keine Infektionsrisi-
ken ausgehen. Auch jetzt, da uns die 
zweite Welle mit voller Wucht getroffen 
hat, leistet der Berufsstand ohne zu kla-
gen unter großem Einsatz und Anstren-

gungen einen ganz wesentlichen Bei-
trag zur Pandemiebewältigung und 
bietet darüber hinaus seine Unterstüt-
zung bei Test- und Impfmaßnahmen der 
Bevölkerung an. Zunehmend viele Pra-
xen können aber inzwischen die pande-
miebedingten wirtschaftlichen Folgen 
alleine nicht mehr schultern und sind 
existenziell bedroht. Die Politik darf 
nicht länger die Augen vor diesen Prob-
lemen verschließen und muss gezielte 
Hilfe leisten, wenn sie nicht verantwor-
ten will, dass dringend benötigte Versor-
gungsstrukturen	unwiderruflich	verloren	
gehen.“

Dr. Peter Engel, Präsident der BZÄK: „We-
der für Zahnärzte noch für Praxisteams 
und Patienten besteht ein besonderes 
Infektionsrisiko, wenn die bekannten Hy-
gieneregeln bei der zahnmedizinischen 
Behandlung beachtet werden - das zei-
gen Studien weltweit. Es gibt keine nen-
nenswerten Infektionszahlen im Umfeld 

Corona-Krise:

Zahnärztliche Versorgung muss  
erhalten bleiben
KZBV, BZÄK UND DGZMK WENDEN SICH AN POLITISCHE ENTSCHEIDUNGSTRÄGER

Die Bayerische Staatsregierung hat 
 bereits mehr als eine Million Antigen-
Schnelltests im Kampf gegen die Co - 
ro na-Pandemie an die Landkreise und 
kreisfreien Städte geliefert. Bayerns Ge-
sundheitsministerin Melanie Huml beton-
te am Sonntag: „

An diesem Wochenende haben wir 
den Millionsten Antigen-Schnelltest zuge-
teilt. Wir versorgen inzwischen alle 96 

HUML:

Millionster Antigen-Schnelltest ausgeliefert – 
Bayerns Gesundheitsministerin: Inzwischen werden alle 96 Landkreise und kreisfreien Städte 
regelmäßig mit den neuen Tests versorgt

Landkreise und kreisfreien Städte regel-
mäßig mit den neuen Tests. Damit sind 
die Gesundheitsämter in der Lage, die 
Tests dort einzusetzen, wo ein schnelles 
Aufspüren und Unterbrechen von Infekti-
onsketten nötig ist.“

Die Ministerin ergänzte: „Es hat sich be-
währt, dass wir rechtzeitig und in gro-
ßem Stil Schnelltests beschafft haben. 

In einem ersten Anlauf konnten wir 10,5 
Millionen kaufen. Nun wollen wir den 
Einsatz der Antigen-Schnelltests aus-
bauen.“

Über die konkrete Verwendung der Anti-
gen-Schnelltests entscheiden die ört-
lichen Gesundheitsbehörden. Huml er-
läuterte: „Die neue Testform hat sich 
bewährt. Ich bekomme dazu viele positi-
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gend die notwendigen Mittel benötigt, 
um unter den derzeit herrschenden 
 Bedingungen die Sicherheit von Studie-
renden und Patienten im Sinne einer 
erfolgreichen Weiterführung der Be-
handlungskurse zu gewährleisten. Die 
Alternative wären Verzögerungen im 
Studienablauf („Null-Semester“) bzw. 
eine Verlängerung der Regelstudienzeit. 
Die universitäre Umsetzung der Novelle 
der zahnärztlichen Approbationsord-
nung zum Wintersemester 2021/22 ist 
davon in gleichem Maße betroffen.“

Pressekontakt:

KZBV: Kai Fortelka
Mobil: 0173 - 260 31 67  
E-Mail: k.fortelka@kzbv.de

BZÄK: Jette Krämer
Mobil: 0172 - 394 63 27  
E-Mail: j.kraemer@bzaek.de

DGZMK: Markus Brakel
Mobil: 0152 - 338 177 71  
E-Mail: markus.brakel@dgzmk.de

zahnärztlicher Praxen und Kliniken. Die 
hohen und in der Pandemie noch ein-
mal erhöhten Hygienemaßnahmen ha-
ben sich vollumfänglich bewährt. Pati-
enten sollten ihre Behandlungen und 
Prophylaxetermine wie gewohnt wahr-
nehmen, um schädliche Folgen zu ver-
meiden – eine gute Mundgesundheit 
bedarf einer regelmäßigen Kontrolle 
und Untersuchung in der Praxis. Die an-
haltende Corona-Krise hat aber zuneh-
mend negative ökonomische Auswir-
kungen auf die Zahnarztpraxen: junge 
Kollegen überlegen sich zweimal, ob sie 
jetzt in die Niederlassung gehen, frisch 
Niedergelassene kämpfen mit wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten und teilwei-
se sogar um ihre Existenz, ältere Kolle-
gen geben ihre Praxis früher als geplant 
ab. Wenn sich dies verstetigt, wird es zu 
gravierenden Problemen in der Fläche 
kommen. Hier fordere ich die politischen 
Verantwortungsträger zum Gegensteu-
ern auf.“

Prof. Dr. Roland Frankenberger, Präsi-
dent der DGZMK: „Die DGZMK sieht mit 
großer Sorge, dass das bereits zuvor 
zum	Teil	massiv	unterfinanzierte	System	
der Universitätszahnmedizin durch die 
Pandemie bis an seine Grenzen und 
 darüber hinaus belastet wird. Die klini-
sche Ausbildung der Studierenden der 
Zahnmedizin am Patienten in den Se-
mestern 7 bis 10 war bereits im vergan-
genen Sommersemester mitunter stark 
kompromittiert. Mit der zweiten Welle 
zum Beginn des bereits gestarteten 
Wintersemesters steht nun zum zweiten 
Mal ein Ausbildungssemester in der kli-
nischen Zahnmedizin auf der Kippe. 
Wenn in den vier Semestern klinischer 
Ausbildung nun für manche Jahrgänge 
50 Prozent der Arbeit am Patienten ein-
geschränkt oder an Phantompuppen 
durchgeführt wird, können die Hoch-
schullehrer	eine	derart	defizitäre	Ausbil-
dung kaum mehr verantworten. Hier 
werden von der Politik mancherorts drin-

ve Rückmeldungen aus den Gesund-
heitsämtern. Die Schnelltests können 
als schnelle Zusatzmaßnahmen im re-
gionalen Ausbruchsmanagement ein-
gesetzt werden. Gleichzeitig können die 
Kreisverwaltungsbehörden den ört-
lichen Einrichtungen der Rehabilitation, 
Pflege	und	Betreuung	sowie	in	Kranken-
häusern bei Bedarfsspitzen helfen, 
wenn die eigenen Schnelltestbestände 
der Einrichtungen kurzfristig nicht aus-
reichen. Besonders hilfreich haben sich 
die Tests zudem bei Reihentestungen 
erwiesen.“

Die Schnelltests der Firmen Roche, 
Abbott und Siemens Healthcare werden 

in wöchentlichen Intervallen geliefert. 
Die Menge hat seit Beginn der Lieferun-
gen Mitte Oktober kontinuierlich zuge-
nommen und liegt aktuell bei 500.000 
Tests pro Woche. 

Die Annahme, Erfassung und Vertei-
lung auf kleinere Liefertranchen für die 
jeweiligen Kreisverwaltungsbehörden 
übernimmt das Technische Hilfswerk 
(THW), das auch die umgehende landes-
weite Verteilung übernimmt.

Huml sagte: „Das THW zeigt hier erneut 
seine breite Einsatzfähigkeit und Erfah-
rung in der Konzeption und Abwicklung 
logistischer Herausforderungen. Ich 

danke den Angehörigen des THW für ihr 
Engagement, ihre Flexibilität und die gu-
te Unterstützung.“

Die Ministerin betonte: „Für mich ist 
klar: Antigen-Schnelltests sind ein prag-
matisches und ergänzendes Hilfsmittel 
zu den bekannten PCR-Tests, um z.B. 
eine erste Bewertung zu ermöglichen. 
Gleichwohl gilt aber auch, dass die aktu-
elle Schnelltestgeneration einen PCR-
Test nicht in dessen Befundsicherheit 
ersetzen, sondern nur ergänzen kann.“

Bayerisches Staatsministerium

für Gesundheit und Pflege

ZA_13_2020.indd   13 01.12.20   14:33



14_zahnärztlicher anzeiger_13/20 www.zbvmuc.de 

U M F R A G E

befand sich die Infektionsquelle außerhalb. In 7 Fällen ließ 
sich diese nicht ermitteln. 4 Praxen machten keine Angaben.
Von 5336 Personen hatten 70 eine Covid-19-Infektion (1,3 %). 
ie	Anzahl	der	infi	zierten	BehandlerInnen	betrug	30,	die	der	

MitarbeiterInnen 40 (Abb. 3). 
Die Quelle der Infektion ist in Abb. 4 dargestellt. 4 Perso-

nen (0,07% von 5336) gaben die Praxis als Infektionsquelle 
an, bei 51 (0,96 % von 5336) lag die Infektionsquelle außer-
halb, bei den restlichen ist sie nicht bekannt.

Von besonderem Interesse sind die Praxisschließungen. 
471 Praxen (89 %) gaben an, dass sie nicht wegen Corona ge-
schlossen waren (Abb. 5). 35 Praxen (6,6 %) waren geschlos-
sen, in 25 Fällen (4,7 %) erfolgte keine Angabe. 

Die Gründe für die Praxisschließungen sind in Abb. 6 dar-
gestellt: 14 Praxen (2,6%) wurden wegen Infektionen im Pra-
xisteam geschlossen, davon 2 wegen Infektion innerhalb der 
Praxis (Abb. 2). 4 Praxen (0,75%) waren wegen Kontaktqua-
rantäne	geschlossen,	d.h.	dass	BehandlerInnen	mit	Infi	zierten	
außerhalb der Praxis Kontakt hatten und deshalb in Quaran-
täne mussten, aber nicht selber infiziert waren. 11 Praxen 
(2,1%) machten keine Angaben zur Schließung; 5 gaben als 
internen Grund für die Praxisschließung den Lockdown oder 
Mangel an Patienten an (0,97%). Eine Praxis (0,18%) wurde 
wegen einer Fehleinschätzung des Gesundheitsamtes ge-
schlossen. 

ERGEBNISSE DER UMFRAGE

In zahnärztlichen Praxen werden seit jeher auch Patienten mit Infek-
tionskrankheiten behandelt, die dem Patienten gar nicht bekannt 
sein müssen. Die aktuelle Umfrage belegt, dass das Infektions-
risiko mit dem Covid-19-Virus sich für die Beteiligten außerhalb 
der Praxis erheblich größer darstellte, als in der Praxis. Die geringe 
Zahl an Infektionen mit Covid-19 in den Praxen selbst belegt, dass 
die aktuell erweiterten Hygienekonzepte für die zahnärztliche 
 Behandlung im Falle dieser Pandemie greifen und zahnärztliche 
Behandlungen als größtmöglich sicher eingestuft werden können. 
Die Umfrage lief vom 22.10.2020 – 30.10.2020. Sie erfasst den 
gesamten bisherigen Zeitraum der Coronapandemie. Geantwor-
tet haben vornehmlich aus Bayern 531 Praxen mit 1069 Behand-
lerInnen und 4267 MitarbeiterInnen also insgesamt mit 5336 in 
Zahnarztpraxen tätigen Personen.

Abb. 1 zeigt die Größenverteilung der Praxen nach der Anzahl 
der dort tätigen Personen. (im weiteren Text als „Personen“ 
bezeichnet)

49 Praxen (9,23% von 531) waren von einer Covid-19-In-
fektion direkt oder indirekt betroffen. Die Quelle der Infektion 
bezogen auf die Anzahl der Praxen ist in Abb. 2 dargestellt. 2 
Praxen (0,38 % von 531) haben eine Infektionsquelle inner-
halb	der	Praxis	identifi	ziert.	In	36	Praxen	 6,78	%	von	531 	

ZZB-Umfrage zum 

Ansteckungsrisiko in der Zahnarztpraxis 
mit Covid-19

nfektions ellen in  etroffenen ra en (Abb. 2)ra iskate orien nach nzahl der ersonen (Abb. 1)

 www.zbvmuc.de 

r nde f r ra isschlie n (Abb. 6)
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In Abb. 7 sind die Infektionsquellen der geschlossenen Praxen 
dargestellt und in Relation zu der Gesamtzahl der Personen 
der teilnehmenden Praxen gesetzt. Bei 4 Teammitgliedern 
wird eine Infektion in der Praxis angegeben (0,07% aller er-
fassten Personen).

Von den 531 Praxen gaben 50 (9,4 %) an, nachgewiesen 
Infi	zierte	behandelt	zu	haben	 Abb.	8

Aus der Umfrage ist nicht ersichtlich, ob die nachgewiese-
nen Infektionen der Patienten vor oder erst nach der Behand-
lung bekannt waren.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

In 2 von 531 Praxen (0,38 %) wurde eine Infektionsquelle in-
nerhalb	der	Praxis	identifi	ziert.	Von	5336	Personen	gaben	4	
infi	zierte	Personen	 0,07% 	die	Praxis	als	Infektions uelle	an.

Von besonderem Interesse sind die Praxisschließungen. 
14 Praxen (2,6%) wurden wegen Infektionen im Praxisteam 
geschlossen. 4 Praxen (0,75%) waren wegen Kontaktquaran-
täne geschlossen. Eine Praxis (0,18%) wurde wegen einer 
Fehleinschätzung des Gesundheitsamtes geschlossen. 16 
mal (3 %) führten andere Gründe zu einer Praxisschließung. 

Unseres Wissens ist dies die erste Umfrage zu diesem 
Thema deutschlandweit. 

Die Autoren weisen darauf hin, dass es sich um keine re-
präsentative Umfrage handelt.

ZZB-Umfrage zum 

Ansteckungsrisiko in der Zahnarztpraxis 
mit Covid-19

Schlussfolgerung:

In zahnärztlichen Praxen werden seit jeher auch Patienten mit 
Infektionskrankheiten behandelt, die dem Patienten gar nicht 
bekannt sein müssen. Die aktuelle Umfrage belegt, dass das 
Infektionsrisiko mit dem Covid-19-Virus sich für die Beteiligten 
außerhalb der Praxis erheblich größer darstellte, als in der 
Praxis. Die geringe Zahl an Infektionen mit Covid-19 in den 
Praxen selbst belegt, dass die aktuell erweiterten Hygieneko-
nzepte für die zahnärztliche Behandlung im Falle dieser Pan-
demie greifen und zahnärztliche Behandlungen als größtmög-
lich sicher eingestuft werden können. 

Daher bestätigt die Umfrage die bisherigen Erfahrungen:
Die Behandlung von Patienten in Zahnarztpraxen kann als 
sehr sicher eingestuft werden. Eine Covid-19-Infektion in 
Zahnarztpraxen ist sehr unwahrscheinlich.

Wir bedanken uns bei allen TeilnehmerInnen.

Autoren: Dr. Alois Stiegelmayr, Dr. Armin Walter, 

Dr. Barbara Mattner, Dagmar Pick, Dr. Margit Trefz-Ghassemi, 

Dr. Peter Klotz, Prof. Dr. Dr. Eberhard Fischer-Brandies.

Rückfragen bitte an Dr. Alois Stiegelmayr

E-Mail: dr.alois.stiegelmayr@t-online.de
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an einer obstruktiven Schlafapnoe zu erkranken, nimmt ab 
dem 45. Lebensjahr stetig zu. Auslöser der Atemaussetzer ist, 
dass sich bei den Betroffenen der Rachenbereich während des 
Schlafens verengt, was bei ca. 95 Prozent der Betroffenen 
auch mit einem lauten Schnarchen verbunden ist. Der Atem 
verflacht.	Kommt	es	sogar	zu	einem	kurzzeitigen	kompletten	
Verschluss, setzt der Atem vollständig aus. 

Dauert dieser Vorgang länger als zehn Sekunden, spricht 
man	von	einer	Apnoe.	Mit	dem	flachen	Atem	oder	dem	Atem-
aussetzen geht eine geringere Sauerstoffversorgung einher. 
Puls und Blutdruck sinken. Erst wenn das Atemzentrum im 
Gehirn einen Reiz auslöst, wachen die Betroffenen kurz auf, 
teilweise ohne es bewusst zu merken, das Herz schlägt wieder 
schneller und der Blutdruck steigt. Treten solche Aufweckepi-
soden	häufig	auf,	kommen	Betroffene	nicht	mehr	in	die	erhol-
same Tiefschlafphase.

Als Folge sind viele Menschen mit einer Schlafapnoe tags-
über schläfrig und weniger leistungsfähig, wodurch beispiels-
weise auch die Unfallgefahr im Straßenverkehr steigt. Eine 
unbehandelte Schlafapnoe wird zudem mit Bluthochdruck, 
Herzinfarkt und Schlaganfall in Verbindung gebracht.

 Berlin   o em er  – Erwachsene, die beim Schlafen 
unter behandlungsbedürftigen wiederholten Atemaussetzern 
(obstruktive Schlafapnoe) und als Folge davon z. B. unter Ta-
gesschläfrigkeit und Konzentrationsschwächen leiden, kön-
nen künftig eine sogenannte Unterkiefer-Protrusionsschiene 
bekommen. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte dürfen die-
se Schiene entsprechend dem heute durch den Gemein- sa-
men Bundesausschuss (G-BA) getroffenen Beschluss verord-
nen, wenn die Überdrucktherapie mit einer Atemmaske nicht 
erfolgreich eingesetzt werden kann. Den Antrag, den medizini-
schen Nutzen der Protrusionsschiene bei Schlafapnoe zu be-
werten, hatte die Patientenvertretung im G-BA gestellt.

Medizinischer Hintergrund der  
obstruktiven Schlafapnoe

Die obstruktive Schlafapnoe ist die häufigste Form von At-
mungsstörungen beim Schlafen. Es gibt viele verschiedene 
Ursachen und Risikofaktoren für sie. Neben starkem Überge-
wicht spielen auch anatomische Besonderheiten im Mund- 
und	 achenraum	häufig	eine	 olle.	 ie	Wahrscheinlichkeit,	

Aus der griechischen Antike wird überlie-
fert, dass Dionysios das Schwert, nur an 
einem Roßhaar befestigt, über dem Platz 
eines	H flings	aufhängen	lie ,	um	ihm	
zu verdeutlichen, wie vergänglich seine 
Position ist. Nach einer anderen Interpre-
tation sichert sich der Tyrann so seine 
Macht durch Unterdrückung. Allgemein 
versteht man unter dem Begriff des Da-
moklesschwertes eine drohende Ge-
fahr. So ein Damoklesschwert hängt 
auch in vieler Hinsicht über den Zahn-
ärztinnen und Zahnärzten.

Da ist die Corona-Pandemie, die nicht 
nur die eigene Gesundheit, sondern in 
mancher Praxis auch die wirtschaftliche 
Existenz bedroht. Es kamen weniger Pa-
tienten, obwohl die Kosten weiterliefen. 
Kurzarbeitergeld konnte ein wenig hel-

fen, die notwendige Liquidität war im 
nächsten Quartal durch die sofortige 
Kürzung der Vorauszahlungen der KZVB 
gefährdet.

Der TI-Anschluß kostet in der Summe 
mehr, als erstattet wird. Er wird aber mit 
der Drohung der Honorarkürzung ver-
bunden. Damit wird eine höhere An-
schlußquote erzwungen, weil viele das 
angekündigte steigende Honorarrisiko 
nicht tragen wollen oder können.

Die elektronische Patientenakte soll 
kommen. Nach bisherigen Erkenntnis-
sen bringt sie speziell für die Zahnheil-
kunde erheblichen Mehraufwand, ohne 
dass diesem ein angemessener Nutzen 
gegenüber steht. Ganz zu schweigen da-
von, dass die Daten bei der vorgese-

henen zentralen Speicherung niemals 
 sicher sein werden. Datenlecks traten 
wiederholt auf, Menschen in Finnland 
wurden erst kürzlich mit der Veröffent-
lichung ihrer persönlichsten psychothe-
rapeutischen Daten erpresst oder konn-
ten	diese	im	Internet	 ffentlich	finden.	
Ein absoluter Alptraum, aber Realität.

Unpraktikabel ist auch der neue 
HVM, weil er sich in der täglichen Arbeit 
als Steuerungsinstrument als ungeeig-
net erwiesen hat. Die Mehrleistungen, 
die jedes Quartal ausgewiesen werden, 
erreichen durchaus relevante Beträge, 
insbesondere wenn man berücksichtigt, 
dass sie unter Umständen im darauffol-
genden Jahr vollständig zurückgezahlt 
werden müssen. Hier dürfte sich die we-
gen Corona besonders eingeschränkte 
Finanzlage der Krankenkassen zusätz-

Das Schwert des Damokles

Unterkiefer-Protrusionsschiene gegen Atemaussetzer 
beim Schlafen wird Kassenleistung
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lich auswirken. Jeder Betriebswirt wird 
also zur Bildung eine Rücklage in der 
Höhe der Mehrleistungen raten.

Aber es gibt auch Lichtblicke. 

Eine spontane Umfrage hat ergeben, 
dass sich die Zahnarztpraxis während 
der Pandemie als sehr sicherer Ort für 
uns und unsere MitarbeiterInnen erwie-
sen hat (s. ZZB-online.de). Hier zeigt 
sich das gute Hygienekonzept, das wir 
allerdings im Wesentlichen aus eigenen 
Mitteln und ohne relevante Unterstüt-
zung finanzieren. Nicht einmal in den 
Verhandlungen mit den Krankenkassen 
wurde hier ein Zuschlag erreicht. Dabei 
muß man wissen, dass es bei besonde-
ren Gegebenheiten sehr wohl möglich 
und zulässig ist, ein Ergebnis oberhalb 
der Grundlohnsummensteigerung zu er-
reichen. Und wenn die deutlich gestie-
genen Kosten der Hygiene kein Grund 
sind, was denn dann?

Auch bei der TI-Anbindung ist noch nicht 
das letzte Wort gesprochen. Hier laufen 
Klagen, die von renommierten Anwälten 
vertreten werden.

Und bei der elektronischen Patien-
tenakte ePA ist noch Hoffnung. ZZB hat in 
Zusammenarbeit mit zahnärztlichen und 
ärztlichen Verbänden eine Informations-
kampagne gestartet, mit der die Patien-
ten über ein Plakat im Wartezimmer über 
die Risiken der zentralen Datenspeiche-
rung via ePA informiert werden sollen. 
Erst nach dieser Aufklärung können sie 
sich eigentlich dafür oder dagegen ent-
scheiden, ihre Daten eingeben zu lassen. 
Es liegt jetzt an uns, diese Aktion aktiv zu 
unterstützen (Plakat herunterladbar bei 
ZZB-online.de Rubrik Praxisführung). 
Aber auch vom Bundesbeauftragten für 
Datenschutz erhalten wir Unterstützung: 
Er fordert Maßnahmen von der Gematik, 
die bislang nicht erfolgt sind. Wenn sich 
hier nichts ändert, steht seine Überle-
gung im Raum, dass die Krankenkassen 

die Versicherten unmissverständlich 
 informieren müssen, dass die ePA in ih-
rer gegen wärtigen Form nicht europa-
rechtskonform sei, weil sie gegen die Da-
tenschutzgrundverordnung verstoße. Er 
könne den Kassen auch die Datenverar-
beitung untersagen. 

Die Lage ist also durchaus nicht aus-
sichtslos. Aber von außen wird die Lö-
sung nicht kommen. Sich einfach nur 
auf die Patientenbehandlung zu konzen-
trieren, wird, wie die Vergangenheit ge-
zeigt hat, nur zu einer kontinuierlichen 
Verschlechterung der Rahmenbedin-
gungen unserer Berufsausübung füh-
ren. Also bleibt uns letztlich nichts an-
deres übrig, als gemeinsam und mit 
aktiver Beteiligung von allen etwas für 
die künftige Ausübung der Zahnheilkun-
de als freier Beruf zu tun.

Packen wir es an.
Mit freundlichen kollegialen Grüßen

E. Fischer-Brandies

Therapie hängt vom Schweregrad ab

Die Therapie der obstruktiven Schlafapnoe hängt u. a. vom 
jeweiligen Schweregrad ab. Können bei leichten Erkrankun-
gen Gewichtsreduktion und eine andere Schlafposition hel-
fen, greift man bei zunehmende Schweregrad suf eine Über-
drucktherapie als Standard zurück. Dabei wird über eine 
Atemaske beim Schlafen ein Überdruck erzeugt, der die Atem-
wege offenhält. Führt die Überdrucktherapie nicht zum Be-
hand- lungserfolg, ist zukünftig auch die Unterkiefer-Protrusi-
onsschiene zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung 
einsetzbar.

So wirkt die Unterkiefer-Protrusionsschiene

Die Unterkiefer-Protrusionsschiene wird für die Betroffenen 
zahntechnisch individuell angefertigt. Die zweiteilige verstell-
bare Schiene wird während des Schlafens auf den Zähnen 
getragen. Das Gerät drückt den Unterkiefer sanft nach vorne. 
Dadurch wird das Gewebe, an dem die Zunge im Mundraum 
angewachsen ist, gespannt und die Zunge nach vorne gezo-
gen. Die Muskeln bleiben stabil und die Atemwege offen.
Weitere Schritte bis zur Verordnungsfähigkeit

Der G-BA-Beschluss fußt auf einem Bericht des Instituts 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG) und Stellungnahmen von wissenschaftlichen Fachge-

sellschaften. Er wird dem Bundesministerium für Gesundheit 
zur Prüfung vorgelegt und tritt nach Nichtbeanstandung und 
Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft. Danach ver-
handeln (Zahn)Ärzte und Krankenkassen die Höhe der (zahn)
ärztlichen Vergütung, auch auf Grundlage einer noch zu entwi-
ckelnden Regelung in einer Richtlinie im vertragszahnärztli-
chen Bereich. Die Unterkiefer- Protrusionsschiene kann als 
vertragsärztliche Leistung verordnet werden, wenn die Abrech-
nungsziffern vorliegen.

Hintergrund

Entsprechend seinem gesetzlichen Auftrag überprüft der G-BA, 
ob neue Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden für eine 
ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der 
gesetzlich Versicherten zu empfehlen sind. Er berücksichtigt da-
bei den allgemein anerkannten Stand der medizinischen Er-
kenntnisse. Zum Abschluss eines Bewertungsverfahrens ent-
scheidet der G-BA darüber, für welche genaue Indikation und 
unter welchen qualitätssichernden Anforderungen eine Behand-
lungsmethode ambulant und/oder stationär zulasten der ge-
setzlichen Krankenversicherung angewendet werden kann.

Gemeinsamer Bundesausschuss

Ansprechpartnerinnen für die Presse:

Ann Marini (Ltg.) Gudrun Köster Annette Steger
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Das Fortbildungszentrum des ZBV München im Städtischen  Klinikum München-Harlaching ist kein steriler Büro trakt, sondern eine 
lebendige Praxis mit 4 Zahnärzten und 20 Teammitarbeiterinnen. Seminarräume und 8 Behandlungsplätze bieten auf 500 Quadratmetern 
die Grundlage für das, was der ZBV München unter Fortbildung versteht: Echte Praxis kann man nur in einer echten Praxis lernen. 

Ihre Ansprechpartnerin: Frau Katja Wemhöner, Tel.: 089 -72 480 304, Fax: 089 -723 88 73, mail: kwemhoener@zbvmuc.de

nline nmeld n   https z m c de fort ild n

Prophylaxe Basiskurs

 Das Original schon seit 20 Jahren

  Prophylaxe, der wohl wichtigste Baustein der modernen Zahnmedizin ist eine span-
nende Herausforderung, entsprechend viele Weiterbildungsziele gibt es: die PAss, 
die ZMP und die DH. Der Prophylaxe Basiskurs bietet einen abgestimmten und sehr 
sinnvollen Einstieg in die Welt der zahnärztlichen Prävention, er ist die perfekte Ba-
sis für die Organisation und Umsetzung moderner Prophylaxe in ihrer Praxis. Wer 
weiter machen möchte hat Vorteile: PAss und auch die ZMP bauen auf den hier 
vermittelten Inhalten auf. Dem ZBV München ist es besonders wichtig, dass sich 
die aktuellen Entwicklungen im Prophylaxe Basiskurs widerspiegeln: Weniger Kari-
es, dafür mehr Parodontitis, weniger Kinder, dafür mehr Alte. Und die praktischen 
Übungen kommen natürlich auch nicht zu kurz: „Reden ist gut, machen ist besser“. 

  Dieser Basiskurs richtet sich an ZAH bzw. ZFA, 
Vorkenntnisse in der zahnmedizinischen Prophylaxe sind nicht erforderlich.

rsinhalte
	 	Formalien: Delegation, Sicherheit, Hygiene – Grundlagen der Anatomie, Physio-
logie und Pathologie: Zahnhartsubstanz (Kariologie) und Zahnhalteapparat 
(Parodontologie) – Befundung supragingival: Kariesrisiko, Plaque- und Gingivitis -
Indizes, PSI mit klarer Strategie – Instrumentenkunde: Sonden, Scaler und Küret-
ten,	Unterschiede	Ultraschall-	und	Schallscaler	 	Zahnoberfl	ächenpolituren,	Wirk-
stofftherapie, Instruktion und Motivation zur Mundhygiene – Grundlagen der 
Ernährungsberatung – Fissurenversiegelung – Abrechnung

ra is
	 Häusliche Mundhygiene: Reinigung, Wirkstoffe, Systematik 
	 Instrumente: PAR- und WHO-Sonden, Scaler und Küretten
	 Instrumentation, Abstützungen, Patientenlagerung
	 PSI, dmf/t- bzw. DMF/T-Bestimmung, Plaque- und Blutungs-Indizes
	 Ultraschalleinsatz und Scaling
	 Zahnoberfl	ächenpolitur,	Zungenreinigung	und	Fluoridierung
	 Instrumentenschleifen

089 -72 480 304

Referenten
DH Karin van Hulst, DH Stefanie Lautner, 
DH Ulrike Schröpfer, ZMF Gudrun Plößl, Prof. Dr. 
Christoph Benz, Dr. Cornelius Haffner

Kursort
Städtisches Klinikum München-Harlaching

Anmeldung
Mittels Anmeldeformular, Kurs-Nummer und
erforderlicher Anlagen oder online

Gebühr
840,00 €
inklusive Skript, Mittagessen, Kaffeepausen 
und Prüfungsgebühr

ermine 	 09:00	bis	18:00

Kursnummer 2101 04.02. – 06.02.2021 
 11.02. – 14.02.2021

Kursnummer 2102 15.04. – 17.04.2021 
 22.04. – 25.04.2021

Kursnummer 2103 23.09. – 25.09.2021 
 30.09. – 03.10.2021

Kursnummer 2104 18.11. – 20.11.2021
 25.11. – 28.11.2021

zbv münchen | 2 0 21
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Röntgenkurs Aktualisierung für zahnärztliches Personal

ZAH/ZFA, die im Röntgenbetrieb einer Praxis arbeiten, müssen ihre „Kenntnisse im  Strahlenschutz“ alle 5 Jahre aktualisieren.

Referenten Dr. Cornelius Haffner
Kursort +NEU+ Zahnklinik München, Goethestr. 70, 80336 München, Großer Hörsaal
Anmeldung Mittels Anmeldeformular, Kurs-Nummer und erforderlicher Anlagen oder online
Gebühr 48,00	 ,	inklusive	Skript,	Zertifi	kat

ermine 14:00	bis	15:30 Kurs-Nr. 2106 24.03.2021 / Anmeldeschluss: 08.03.2021
 Kurs-Nr. 2107 31.03.2021 / Anmeldeschluss: 15.03.2021
 Kurs-Nr. 2109 29.09.2021

Röntgenkurs 10 Stunden für zahnärztliches Personal

Wenn Sie als Zahnmedizinische Fach angestellte(r) (ZFA) die Röntgen-Abschluss prüfung in der Berufsschule nicht bestanden 
haben, können Sie dies zeitnah in einem 10-Stündigen Kurs nachholen. 

Referenten Dr. Cornelius Haffner, Prof. Dr. Gabriele Kaeppler
Kursort Seminarraum ZBV München, Georg-Hallmaier-Str.6, 81369 München
Anmeldung Mittels Anmeldeformular, Kurs-Nummer und erforderlicher Anlagen oder online
Gebühr 150,00 €, inklusive Skript, Kaffeepausen, Mittagessen

ermine 09:00	bis	18:00 Kurs-Nr. 2110 12.03.2021
 Kurs-Nr. 2111  07.05.2021
 Kurs-Nr. 2113  22.10.2021

KURSABSAGEN

Folgende	Fortbildungen	werden	2021	bedauerlicherweise	nicht	stattfi	nden	k nnen:

PAss – Prophylaxe Assistentin, On the Top – Deep Scaling manuell und maschinell für ZMP’s und PAss, 
Update Funktionslehre – das ABC der Schienentherapie, Zirkel Training Endodontie

Bildquelle: Africa Studio/Shutterstock.com
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Röntgenkurs Aktualisierung für Zahnärzte/innen

Wer die Röntgenfachkunde 2016 er worben hat, muss sie 2021 aktualisieren. 

Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an der Aktualisierung nur dann möglich ist, wenn Sie im Besitz des Erwerbs einer 
deutschen Fachkunde im Strahlenschutz sind.

Referenten Prof. Dr. Christoph Benz, Prof. Dr. Gabriele Kaeppler
Kursort +NEU+ Zahnklinik München, Goethestr. 70, 80336 München, Großer Hörsaal
Anmeldung Mittels Anmeldeformular und Angabe der Kurs-Nummer oder online
Gebühr 58,00	 ,	inklusive	Skript,	Prüfung,	Zertifikat
Fortbildungspunkte 5

ermine 17:00	bis	19:15 Kurs-Nr. 2114  24.03.2021 / Anmeldeschluss: 08.03.2021
 Kurs-Nr. 2115  31.03.2021 / Anmeldeschluss: 15.03.2021
 Kurs-Nr. 2117  29.09.2021

Ausbildung zum Brandschutzhelfer für Zahnärzte/innen

Sinnvoll für Praxisinhaber – Nach den Vorgaben ASR A2.2 Abschnitt 6.2 und 7(1), Für jede ZA- / KFO- u. MKG-Praxis vorgeschrieben 
Eine Anmeldung zu diesem Kurs ist auch für alle anderen Berufsgruppen innerhalb des HKaG möglich.

rsinhalte
	 	90 - 120 Min. Grundzüge des vorbeugenden Brandschutzes, Betriebliche Brandschutzorganisation,  
Verhalten im Brandfall, Gefahren durch Brände, Funktions- und Wirkungsweise von Feuerlöscheinrichtungen,
Praktische Löschübung mit Feuerlöscheinrichtungen

Referenten Richard Schmid, Brandinspektor
Kursort Städtisches Klinikum München-Harlaching
Anmeldung Mittels Anmeldeformular und Angabe der Kurs-Nummer oder online
Gebühr 88,00 €
Fortbildungspunkte 4

 ermine 16:00	bis	19:30 Kurs-Nr. 2120   14.04.2021    
 Kurs-Nr. 2121   16.06.2021
 Kurs-Nr. 2123  06.10.2021

STORNIERUNG / KURSABSAGE

Bei Stornierung durch den Teilnehmer ab 5 Wochen vor Kursbeginn ist eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 20,- fällig. Bei Stornierung ab 
zwei Wochen vor Kursbeginn betragen die Stornogebühren 50 % der Kursgebühr. 
Ein Rücktritt oder eine Absage nach Beginn der Veranstaltung kann nicht mehr berücksichtigt werden. Entsprechendes gilt bei Nichterscheinen 
ohne vorherige Stornierung. Dem Teilnehmer bleibt vorbehalten, im Einzelfall einen geringeren Schaden, dem ZBV München bleibt vorbehal-
ten, im Einzelfall einen höheren Schaden nachzuweisen.
Rücktritte/Stornierungen/Absagen müssen schriftlich vorgenommen werden. Entscheidend dafür ist das Datum des Eingangs beim ZBV 
München. Die Vertretung gemeldeter Teilnehmer ist selbstverständlich möglich.
Der ZBV München behält sich in Ausnahmefällen die Änderung von Terminen, Referenten und gering fügige Änderungen des Seminarinhalts 
unter Wahrung des Gesamtcharakters der Veranstaltung und des Vertragszwecks vor. Bei Ausfall des Kurses, durch Erkrankung des Referen-
ten, höhere Gewalt oder sonstigen nicht vom ZBV München zu vertretenden wichtigen Gründen, besteht kein Anspruch auf Durchführung der 
Veranstaltung. Im Falle zu geringer Teilnehmerzahl behält sich der ZBV München den Rücktritt vor. In diesen Fällen werden die Teilnehmer 
umgehend vom ZBV München informiert und die geleistete Kursgebühr wird erstattet. 
In jedem Falle beschränkt sich die Haftung ausschließlich auf den Veranstaltungspreis. Schadensersatzansprüche jeglicher Art gegenüber 
dem ZBV München sind ausgeschlossen, sofern sie von ihm nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden.

Datenschutzhinweis:  
Die vom ZBV München Stadt und Land von Ihnen geforderten und angegebenen personenbezogenen Daten werden gemäß den derzeit geltenden  
gesetzlichen Datenschutzrechtsverordnungen erhoben, bearbeitet, gespeichert und gegebenenfalls gelöscht. Weitere Hinweise unter www.zbvmuc.de oder  
durch den Datenschutzbeauftragten der Körperschaft.
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KURSANMELDUNG

Kurs-Nr.:

Name Kursteilnehmer/in

Geburtsdatum und Geburtsort

Adresse Kursteilnehmer/in

Rechnungsadresse □ Praxis/ □ Privat

Name/Adresse der Praxis

Telefon/Telefax/E-Mail

H  L    B L H  W  L  L   W L  L  B L  W

PRAXISPERSONAL

Prophylaxe-Basiskurs: ZAH/ZFA-Urkunde, Röntgenbescheinigung in Kopie
Röntgenkurs (10-Std.): ZAH/ZFA-Urkunde, Bescheinigung über 3-Std. praktische Unterweisung durch Praxisinhaber
Aktualisierung-Röntgen: Aktuelle Röntgenbescheinigung in Kopie

ZAHNÄRZTE/INNEN

Aktualisierung Röntgen: □	Hiermit bestätige ich, dass ich im Besitz des Erwerbs der deutschen Fachkunde im Strahlenschutz bin.

ZAHLUNG DER KURSGEBÜHR

Hiermit melde ich mich verbindlich zu o.g. Fortbildungsveranstaltung des ZBV München Stadt und Land an.
□ Ich habe die Stornobedingungen gelesen und erkläre mich damit einverstanden.
 Sollte die Anmeldung 3 Wochen vor Kursbeginn oder später erfolgen, ist die Zahlung der Kursgebühr per Überweisung fällig.
  Gemäß den Vorschriften (gültig ab 01.02.2014) zum SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren erfolgt der Einzug mit Vorankündigung 

Pre-Notification 	als	 echnungsbestandteil	mit	Angabe	unserer	Gläubiger-I 	und	der	Mandatsreferenznummer.

□  Überweisung: Ich werde die fälligen Kursgebühren nach Rechnungserhalt gemäß den Vereinbarungen  
der Rechnungsstellung rechtzeitig vor Kursbeginn per Überweisung bezahlen.

 Datum Unterschrift, Stempel

□  Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats: Ich ermächtige den ZBV München, Kursgebühren von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ZBV München auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulö-
sen. Die Abbuchung erfolgt gemäß den Vereinbarungen in der Rechnungstellung.

  Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 
 □	Praxiskonto/ □	Privatkonto

 Kontoinhaber: Kreditinstitut:

 IBAN: BIC:

 Datum/Unterschrift, Stempel (bzw. Bevollmächtigte/r für SEPA-Lastschriftmandat)
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Das Original
SEIT 2019 FINDET DIE MONTAGSFORTBILDUNG DES ZAHNÄRZTLICHEN BEZIRKSVERBANDS MÜNCHEN 
IN DER ZAHNKLINIK MÜNCHEN STATT.

Verehrte liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir grüßen Sie herzlich aus dem ZBV München! 

Die Montagsfortbildung ist seit über 40 Jahren für Kolleginnen 
und Kollegen aus München eine Institution. Regelmäßig be-
grüßen wir bis zu 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
An	etwa	12	ausgewählten	Montagen	im	 ahr	fi	nden	zu	unter-
schiedlichen zahnärztlichen Fachthemen Veranstaltungen 
statt. Das Angebot ist für die Münchner Kollegenschaft kos-
tenlos.	Seit	 anuar	2019	fi	ndet	die	Montagsfortbildung	wieder	
in der Universitätszahnklinik statt.

Sie	fi	nden	uns:

Zahnklinik der LMU München, 
Goethestraße 70, 80336 München
Großer Hörsaal im Erdgeschoss

zbv münchen | 2 0 21

Die Vorträge beginnen um 20.00 Uhr ct und enden gegen 
21.45 Uhr.

Im	Vorfeld	der	jeweiligen	Termine	fi	nden	Sie	ein	kurzes	Abs-
tract des Referenten. Soweit die Referentinnen und Referen-
ten	zustimmen,	fi	nden	Sie	nach	der	Veranstaltung	das	Skript	
zum Download auf www.zbvmuc.de.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und den Austausch mit Ihnen!

Ihr Vorstand des ZBV München

KURSABSAGEN

Solange die Teilnehmerzahl aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen in München beschränkt ist, 
fi	ndet	keine	Montagsfortbildung	statt.	Wir	bitten	dies	zu	entschuldigen.

montagsfortbilung

Bildquelle: Veles Studio/Shutterstock.com
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Abschlussprüfung für Zahnedizinische Fachangestellte Januar/Februar 2021

r f n stermin  20. Januar 2021
rt  Berufsschule für Zahnmedizinische Fachangestellte, Orleansstr. 4, 81669 München.
r f n s e hr  240,00 Euro

Die endgültige Anmeldebestätigung erfolgte im November 2020.
Für die Berufsschulen Bad Tölz, Erding, Fürstenfeldbruck und Starnberg wenden Sie sich bitte an den ZBV Oberbayern, 
Messerschmittstr. 7, 80992 München, Telefon: 089- 79 35 58 80.

Bekanntgabe von Terminen zur Abschlussprüfung für Zahnedizinische Fachangestellte im Januar 2021

20. Januar 2021 (Mittwoch) Abschlussprüfung – Schriftlicher Teil

Zeitplan
08.30 – 10.00 Uhr Bereich Behandlungsassistenz (einschließlich Röntgen)
10.00 – 11.00 Uhr Bereich Praxisorganisation und -verwaltung
11.00 – 11.45 Uhr Pause
11.45 – 13.15 Uhr Bereich Abrechnungswesen
13.15 – 14.00 Uhr Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde In der Berufsschule. 

Die Aufgabensätze für die Bereiche Behandlungsassistenz und Praxisorganisation und –verwaltung werden gemeinsam ausge-
teilt. Zur Bearbeitung steht die Zeit von 8.30 – 11.00 Uhr zur Verfügung. Es ist mit dem Bereich Behandlungsassistenz zu begin-
nen.Die Aufgabensätze für die Bereiche Abrechnungswesen und Wirtschafts- und Sozialkunde werden gemeinsam ausgeteilt. 
Zur Bearbeitung steht die Zeit von 11.45 – 14.00 Uhr zur Verfügung. Es ist mit dem Bereich Abrechnungswesen zu beginnen.

Handy-Verbot!
Taschenrechner nicht vergessen!
Personalausweis mitnehmen!

  Prüfl	inge	erhalten	 Terminzettel 	zur	Vorlage	für	den/die	Ausbildende/n	Genau Infos finden Sie Anfang Dezember auf der 
Schul-Homepage

18.01. – 09.02.2021 Abschlussprüfung – Praktischer Teil 

Der genaue Termine und die Uhrzeit werden auf der Schul-Homepage bekannt gegeben. 

24.02. – 25.02.2021 Abschlussprüfung – Mündliche Ergänzungsprüfung

25.02.2021 (Donnerstag) Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses

	 Genauer Zeitplan, gestaffelt nach Prüfungsnummer, ist dem „Terminzettel” zu entnehmen
	 	Ausgabe der Urkunden, der Prüfungszeugnisse, der Röntgen- und der Prüfungsbescheinigungen der 

Bayerischen Landeszahnärztekammer
	 Ausgabe der Abschluss- bzw. Entlasszeugnisse der Schule

Bei bestandener Prüfung enden die Ausbildungsverträge mit dem 25.02.2021, 
bei nicht bestandener Prüfung gemäß Vertragsende!

zbv münchen | B E R A T U N G  U N D  T E R M I N E
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Anmeldung zur Zwischenprüfung am 21.04.2021

  ie ha en ra en z r ischenpr f n
  Bitte wenden Sie sich bei allen offenen Fragen an Herrn Cosboth, Telefon 0 89 / 7 24 80 – 3 08

  Wie nd ann melden ie sich z r ischenpr f n  an
  In der Woche vom 09.11.2020 bis 13.11.2020 wurde in den Schulklassen das Anmeldeformular ausgeteilt.

Das Anmeldeformular ist vollständig ausgefüllt und unterschrieben (Ausbilder/in und Auszubildende/r) bis spätestens

 ezem er  oststempel
beim Zahnärztlichen Bezirksverband München Stadt und Land
Georg-Hallmaier-Str. 6, 81369 München einzureichen.

Prüfungsbescheinigung!!!
Der Nachweis über die Teilnahme an der Zwischenprüfung ist Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung.
BITTE BEWAHREN SIE DIESE BESCHEINIGUNG SICHER AUF!

Zwischenprüfung für ZFA 2021

  r f n stermin  Mittwoch, 21. April 2021, 8:15 – 9:15 Uhr
 rt   Berufsschule für Zahnmedizinische Fachangestellte, Orleansstr. 4, 81669 München.

SchülerInnen, die an der Zwischenprüfung teilnehmen, in der Regel sind das alle Schülerinnen der 2. Klassen (2. Ausbil-
dungsjahr), müssen am Mittwoch, den 21.04.2021, spätestens 8:15 Uhr zur Zwischenprüfung erscheinen, auch wenn ihr 
Schultag nicht mittwochs ist.

Die MittwochsschülerInnen unter den PrüfungsteilnehmerInnen bleiben zum regulären Unterricht ab 9.30 Uhr in der Berufs-
schule. Alle anderen PrüfungsteilnehmerInnen gehen nach der Prüfung in ihre Ausbildungspraxen.

Prüfungsbescheinigung!!!
Der Nachweis über die Teilnahme an der Zwischenprüfung ist Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung.
BITTE BEWAHREN SIE DIESE BESCHEINIGUNG SICHER AUF!

Laut Zahnheilkundegesetz, Berufsordnung und Delega tions rahmen der Bundeszahnärztekammer ist eine selbst ständi ge, 
freiberufl	iche	Tätigkeit	zahnärztlichen	Personals	am	Patienten	nicht	m glich.	 ie	Arbeit	am	Patienten	hat	immer	unter	Auf-
sicht und Verantwortung des Praxisinhabers, also des approbierten Zahnmediziners zu erfolgen. 

www.notdienst-zahn.de |
Auf dieser Internetseite können sich Schmerzpatienten darüber informieren, welche Praxis in Ihrer Umgebung an allen Wochen-
enden, Feier- und Brückentagen für den zahnärztlichen Notdienst eingeteilt ist; und zwar bayernweit. Der zeitliche Umfang des 
Notdienstes in der Zahnarztpraxis ist in München Stadt und Land auf die Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 18.00 Uhr 
bis 19.00 Uhr festgesetzt. In der übrigen Zeit, 00.00 Uhr bis 24.00 Uhr, besteht Behandlungsbereitschaft, also Rufbereitschaft.

ZA_13_2020.indd   24 01.12.20   14:33

www.zbvmuc.de  13/20_ zahnärztlicher anzeiger_25

zbv münchen | B E R A T U N G  U N D  T E R M I N E

Änderung von Bankverbindungen

Bitte denken Sie daran, den ZBV München rechtzeitig bei Än-
derung Ihrer Bankverbindung zu informieren. Meistens erhe-
ben die Banken bei einer Rückbelastung des Beitragseinzu-
ges eine Rücklastschriftprovision von derzeit   € 3,00, die wir 
an Sie weitergeben müssen, wenn Sie die Meldung versäumt 
haben.

Meldeordnung	und	Anzeigepflichten

Änderungen wie z.B. Privat- und Praxisanschrift, Beginn oder 
Ende einer Tätigkeit, Niederlassung, Praxiswechsel oder Pra-
xisaufgabe, zusätzliche akademische Grade, etc. müssen 
dem ZBV München Stadt und Land umgehend mitgeteilt wer-
den! Verstöße gegen die Meldeordnung sind zugleich Verstö-
ße  gegen § 3 Abs. 2 der Berufsordnung für die Bayerischen 
Zahnärzte und können berufsrechtlich geahndet werden.

Fax: 089 -723 88 73, E-Mail: kwemhoener@zbvmuc.de

Geschäftsstelle ZBV München Stadt und Land

Zu folgenden Bürozeiten erreichen Sie uns telefonisch:

Montag bis Donnerstag 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr
 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag  09.00 Uhr bis 11.00 Uhr

Katja Wemhöner
Tel.: 72480-304, E-Mail: kwemhoener@zbvmuc.de
– Mitgliederverwaltung
– Fortbildungskurse ZÄ/ZA und ZAH/ZFA
– Berufsbegleitende Beratung
– Terminvereinbarung

Oliver Cosboth
Tel.: 72480-308, E-Mail: ocosboth@zbvmuc.de
– Helferinnenausbildung und -Prüfung
– Zahnärztlicher Anzeiger
– Montagsfortbildung

Kerstin Birkmann
Tel.: 72480-311, E-Mail: kbirkmann@zbvmuc.de
– Buchhaltung
– Berufsrecht
 Montag bis Mittwoch 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
 Mittwoch 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Mitgliedsbeiträge

Am 01.01.2021 ist der Mitgliedsbeitrag für das I. Quartal 2021 fällig.

Quartalsbeiträge für den ZBV München
Gruppe 1A 2A 2B 3A 3B 3C 3D 5
ZBV/€    110,-    57,-    28,-    110,-    110,-    34,-    24,-    50 v. H. der Beitragshöhe
          nach der zutreffenden 
          Beitragsgruppe

Die Beiträge werden durch Einzugsermächtigung im SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen.  
(lt. Beschluss in der Delegiertenversammlung des Zahnärztlichen Bezirksverbandes München Stadt und Land am 05.12.2018)  
Die neue Beitragsordnung tritt am 01.04.2020 in Kraft.

Ungültigkeitserklärung Zahnarztausweis

Der Ausweis mit der Nr. 105327, ausgestellt am 25.04.2019, 
wird für ungültig erklärt.
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Aufruf |

Weihnachtsspenden des Hilfsfonds der Bayerischen 
Landeszahnärztekammer

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie jedes Jahr stellt die BLZK aus ihrem Hilfsfonds einen 
gewissen Geldbetrag zur Verfügung, um bedürftigen Kol-
leginnen und Kollegen oder Zahnarztwitwen eine kleine 
Weihnachtsspende zukommen zu lassen. Der ZBV Mün-
chen bittet Sie deshalb, uns in Frage kommende Personen 
mit geringfügigem Einkommen, die für eine Spende in Fra-
ge kommen, namentlich und mit vollständiger Adresse zu 
benennen. 

ZBV München Stadt und Land
Georg-Hallmaier-Str. 6, 81369 München
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Oliver Cosboth - Tel. 089/ 72 480 308
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Dr. Eckart Heidenreich
2. Vorsitzender des Vorstands ZBV

München Stadt und Land

Dr. Thomas Maurer
2. Beisitzer

ZBV München Stadt und Land

Dr. Frank Hummel
5. Beisitzer

ZBV München Stadt und Land

Dr. Dorothea Schmidt
1. Vorsitzende des Vorstands ZBV

München Stadt und Land

Karl Sochurek
1. Beisitzer

ZBV München Stadt und Land

Dr. Susanne Strauch
4. Beisitzerin

ZBV München Stadt und Land

Dr. Sascha Faradjli
3. Beisitzer

ZBV München Stadt und Land

zbv münchen | V O R S TA N D
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Mit dem Lock down gleich zu Beginn der 
ersten Welle, ist der Virus auch in den 
Berufsschulen angekommen und hat 
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte 
und Schulleitung vor völlig neue Auf-
gaben gestellt. Distanzunterricht von 
heute auf morgen auch wenn schon vie-
le Kurse in Mebis bestanden, neue Soft-
ware, die es schnell zu erlernen galt, 
Auszubildende die gar keine Endgeräte 
hatten, um zu Hause effektiv arbeiten 
zu können, Stoffvermittlung auf Distanz 
und mit viel Eigenverantwortung, das 
hat nicht immer reibungslos funktioniert  
(vgl. Artikel von Frau Huder im Zahnärzt-
lichen Anzeiger Ausgabe 5 und 6). 

Im Sommer dann die Schulöffnung mit 
viel Abstand und teilweisem Unterricht 
online. So wie in der Politik wurde viel 
„auf Sicht“ geplant und umgesetzt, weil 
nicht klar war, wie die Vorgaben in der 
nächsten Woche aussehen. 

Nach den Sommerferien so etwas wie 
neue Normalität: von Beginn an mit Mas-
ken,	Abstand	auf	den	Gängen,	häufigem	
Lüften und mit dem Versuch, alle wieder 
in Präsenz zu beschulen. 

Dennoch mussten in den vergange-
nen Wochen immer wieder Klassen auf-
grund von positiv getesteten Schülerinnen 
und Schüler auf Anordnung des Referats 
für Gesundheit und Umwelt (RGU) ge-
schlossen werden.

Jetzt – mitten in der zweiten Welle 
–  erreichen die Schule, wie 

auch die Zahnarztpraxen, 
fast wöchentlich neue Vor-
gaben zur Pandemiebe-
kämpfung, die sofort um-
gesetzt werden müssen. 

Dabei soll die Ausbildung 
der Auszubildenden nicht auf 

der Strecke bleiben. Diesen Spagat ver-
suchen alle gemeinsam zu meistern. Es 
wurden spezielle Online-Kurse geschaf-
fen, in denen Auszubildende, die im ers-
ten Distanzunterricht Stoff versäumt 
 haben, diesen nachholen können (= 
Brückenangebote 	zu	finden	auf	unse-

rer Mebisplattform). 
Spezielle Förderkurse in Präsenz 

werden an fast jedem Schultag zusätz-
lich angeboten, weitere Hardware zum 
Ausleihen wurde und wird zur Verfügung 
gestellt und spezielle Unterrichtsein-
heiten zum Corona-Virus werden in den 
nächsten Wochen durchgeführt, um die 
Schülerinnen und Schüler von der Not-
wendigkeit der Maßnahmen zu überzeu-
gen und zum noch konsequenteren Ein-
halten der Regeln zu motivieren.

Als Zahnärztin/Zahnarzt können Sie Ih-
re Auszubildenden dabei unterstützen, 
indem Sie (noch mehr als bisher) zu-
sammen mit Ihren Auszubildenden ler-
nen und schwächeren Auszubildenden 
ermöglichen, an speziellen Förderpro-
grammen auch während der Arbeitszeit 
in der Schule teil zu nehmen. 

Eventuell gibt es in der Praxis noch 
einen nicht benötigten Laptop oder Tab-
let, das/der Ihren Auszubildenden zur 
Verfügung gestellt werden kann, die 
 keine Endgeräte für den Distanzunter-
richt haben. Immer wieder erreichen die 
Schule Anfragen von Ausbildungspra-
xen, ob wir nicht aus Infektionsschutz-
gründen den Unterricht vollständig auf 
eine Online-Beschulung umstellen könn-
ten. Wir als Schule sind an die Vorgaben 
des Kultusministeriums gebunden. 

Sobald wir die Möglichkeit bekom-
men, werden wir auf eine Wechselbe-
schulung umsteigen (anwesend ist die 
Hälfte der Klasse, die andere Hälfte wird 
online	beschult 	dies	findet	im	w chent-

lichen Wechsel statt). Wir sind bestens 
vorbereitet. Das gesamte Lehrerkollegi-
um ist sehr gut geschult, um auch online 
guten Unterricht durchführen zu können. 

Alle Schülerinnen und Schüler haben 
Zugänge zu unseren Plattformen: 

   1. Einen Zugang zu Webuntis und 
den Messenger. Darüber werden In-
formationen der Lehrkräfte mit den 
Schülerinnen und Schülern ausge-
tauscht, wie z.B., was in einer Online-
Stunde zu tun ist und unter welchem 
Link das virtuelle Klassenzimmer er-
reicht werden kann. 

   2. Zugang zu der Lernplattform Me-
bis. Auf dieser Lernplattform haben 
wir viele verschiedene Kurse erstellt, 
die während einer Onlinebeschulung 
im Unterricht genutzt werden und wo 
die Schülerinnen und Schüler sehr 
gute Möglichkeiten haben, die Unter-
richtsinhalte zu erlernen.

Voraussetzung für eine gute online Be-
schulung ist aber auch, dass Sie als Aus-
bilderinnen und Ausbilder Ihre Azubis 
unterstützen. Dazu gehört, sie am Schul-
tag freizustellen (dies ist gesetzlich vor-
geschrieben) und auch bei evtl. auftre-
tenden Lernschwierigkeiten zu helfen. 

Wir freuen auf eine Kontaktaufnahme 
durch Sie. 

ie	E-Mail-Adressen	aller	Lehrkräfte	fin-
den Sie auf unserer Homepage. 

So können wir gemeinsam diese 
schwere Zeit überwinden, ohne dass die 
Durchfallquoten genauso steigen wie die 
Fallzahlen.

M. Schmidberger

Hygienebeauftragter BS-ZFA

Corona in der Schule
SEIT MÄRZ HÄLT DEUTSCHLAND UND DIE WELT EIN KLEINER VIRUS IN ATEM, WELCHER VON DEN  
POLITIKERN ÜBER DIE ÄRZTE BIS ZU DEN AUSZUBILDENDEN EINIGES ABVERLANGT. 
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Kontakt: Ruth Hindl, Grafrather Str. 8, 82287 Jesenwang, Tel.: 08146-997 95 68, rhindl@zbvobb.de

ie	Veranstaltungen/Kurse	finden	nach	den	Leitsätzen	und	Punktebewertungen	von	BZ K	und	 GZMK	statt.

  Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz für ZÄ

Mi. 27.01.2021 18:00 bis 20:30 Uhr 80992 München
Weitere Termine folgen in Kürze

  Aktualisierung der Kenntnisse im Strahlenschutz für ZFA

Fr.  29.01.2021 14:00 bis 15:30 Uhr 80992 München
Fr.  05.03.2021 14:00 bis 15:30 Uhr 80992 München
Fr.  23.04.2021 14:00 bis 15:30 Uhr 80992 München
Fr.  07.05.2021 14:00 bis 15:30 Uhr 80992 München
Fr.  25.06.2021 14:00 bis 15:30 Uhr 80992 München

  Prophylaxe Basiskurs

Mi. 20.01.2021 – 24.02.2021 09:00 bis 18:00 Uhr 80992 München
Ausgebucht

  Winterfortbildung Spitzingsee 2021 für ZÄ

Sa. 23.01.2021 09:00 bis 17:30 Uhr 83727 Spitzingsee
So. 24.01.2021 09:00 bis 12:30 Uhr

  Winterfortbildung Spitzingsee für ZFA

Sa. 23.01.2021 09:00 bis 17:00 Uhr 83727 Spitzingsee

  Fit für die Zwischenprüfung 2021 – Vorbereitung zu Zwischenprüfung

Sa. 06.03.2021 09:00 bis 17:00 Uhr 80992 München
Sa. 13.03.2021 09:00 bis 17:00 Uhr 83024 Rosenheim

  Bema/GOZ-Übungen für Auszubildende und als Prüfungsvorbereitung

Fr. 26.03.2021 09:30 bis 17:00 Uhr 80992 München

  Zahnersatz Kompakt Teil 1 und Teil 2 – Vorbereitung zur Abschlussprüfung

Teil 1:
Sa. 24.04.2021 09:00 bis 17:00 Uhr 83024 Rosenheim
Fr. 30.04.2021 13:30 bis 20:00 Uhr 80992 München
Teil 2:
Mi. 05.05.2021 13:30 bis 20:00 Uhr 80992 München
Sa. 08.05.2021 09:00 bis 17:00 Uhr 83024 Rosenheim

  Check Up – Fit für die Abschlussprüfung – Vorbereitung zur Abschlussprüfung

Mi. 19.05.2021 13:30 bis 20:00 Uhr 80992 München

  Fit für die praktische Prüfung – Vorbereitung zur Abschlussprüfung

Mi. 09.06.2021 13:30 bis 20:00 Uhr 80992 München
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 ANZEIGENBUCHUNG  online möglich unter www.zbvmuc.de

 
Kundenname/Kd.Nr.
 
Adresse
 
E-Mail/Telefon

Zahnärztlicher Bezirksverband München  
Stadt und Land  
Georg-Hallmaier-Str. 6, 81369 München
Gläubiger-Identifikationsnr.:
DE87ZZZ00000534910

Mit meiner Unterschrift ermächtige ich den  
Zahnärztlichen Bezirksverband München Stadt und 
Land, den Anzeigenpreis von meinem nachfolgend  
genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die  
vom ZBV München Stadt und Land auf mein Konto  
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Kontoinhaber:	

IBAN:

BIC:	

Unterschrift	und	Stempel:

Hinweis:	Ich	kann	innerhalb	von	acht	Wochen,	beginnend	mit	dem	 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten  
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
Größe Stellengesuch andere Rubriken

□	 85 x 30 mm    69,00 €     105,00 €
□	 85 x 47 mm    99,00 €  140,00 €
□	 85 x 64 mm 119,00 €  159,00 €
□	 85 x 81 mm 149,00 €  195,00 €
□	 85 x 98 mm 169,00 €  229,00 €
□	 85 x 115 mm 188,00 €  250,00 €
□	 85 x 132 mm (1/4) 208,00 €  278,00 €
□	 175 x 132 mm (1/2) -  439,00 €
□	 175 x 268 mm (1/1) -  697,00 €

 
□					Sonderplatzierung Umschlagseite 4, + 20%
□					Chiffre 15,00 €
□					Farbaufschlag 4c Anzeigen + 50% (Standard sw)
□					Andere, individuelle Schriftart + 10%
□					Autorkorrekturen 65 €/Std.
□					Logoplatzierung 15,00 €
□					Korrekturabzug 5,00 €
Alle Preise zuzüglich 16% MwSt.
Bei nicht angefordertem oder termingerecht  
freigegebenem Korrekturabzug übernehmen wir  
keine Haftung für etwaige Satzfehler.

ZBV	München	Stadt	und	Land	·	Georg-Hallmaier-Str.	6	·	81369	München	·	Fax:	089-723	88	73	·	anzeigen@zbvmuc.de	

Bitte kreuzen Sie Ihren gewünschten Erscheinungstermin für folgende Ausgabe/n an und wählen Sie die Rubrik,  
unter	der	Ihre	Anzeige	erscheinen	soll.	Wählen	Sie	bitte	Ihr	Anzeigenformat.

Bitte geben Sie hier Ihren Anzeigentext deutlich in Druckbuchstaben ein.
Bitte beachten Sie, dass bei einer Anzeigengröße von 85 x 30 mm der maximale Textumfang 180 Zeichen, bei maximal 6 Zeilen beträgt. 

 

 

 

 

 

 

□	Nr.	01	 Anzeigenschluss:	18.12.20	 Erscheinungstermin:	 11.01.21	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□	Nr.	02	 Anzeigenschluss:	20.01.21	 Erscheinungstermin:	 01.02.21	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□	Nr.	03	 Anzeigenschluss:	17.02.21	 Erscheinungstermin:	 01.03.21	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□	Nr.	04	 Anzeigenschluss:	17.03.21	 Erscheinungstermin:	29.03.21	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□	Nr.	05	 Anzeigenschluss:	14.04.21	 Erscheinungstermin:	26.04.21	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□	Nr.	06	 Anzeigenschluss:	12.05.21	 Erscheinungstermin:	 24.05.21	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

Termine werden regelmäßig aktualisiert und können vorab unter www.zbvmuc.de eingesehen werden.

www.zbvmuc.de  13/20_ zahnärztlicher anzeiger_31

Stellenangebote

Stellengesuche

www.zahnarzt-erfolgsseminare.de

Prophylaxe Notfall
Übernehme	fl	exibel	Prophylaxe	Tätigkeiten.

Kontakt:	0179	/	598	68	94

Moderne	Praxis	im	München-Waldtrudering	sucht

Angestellten Zahnarzt/Zahnärztin oder 
Vorbereitungsassistentin

mit Berufserfahrung möglichst bald.

Überdurchschnittliches Anfangsgehalt, 
Umsatzbeteiligung möglich, hervorragende 

Arbeitszeiten	bei	35h/Woche,	gefühlter	Halbtagsjob,	
entspannte	Atmosphäre,	familiärer	Umgangston,	
Unistandards,	volldigitalisierte	Wohlfühlpraxis,	

80%	Privatanteil.

gruber.dent@t-online.de
www.dr-stefan-gruber.de

 0171 60 40 777

Personalberatung
Keine Zeitarbeit!

❖ Personalvermittlung

Maistraße 22 ❖ 80337 München ❖ 089/413 009 13
willkommen@MedicoPersonalService.de

          Wir wünschen all unseren bisherigen und zukün� igen Kunden, 
           sowie allen Stellensuchenden frohe Weihnachten und einen 
                erfolgreichen Start ins neue Jahr 2021 bei bester Gesundheit!
                        Wie immer sind wir auch zwischen Weihnachten und Neujahr 
                  für alle Interessenten erreichbar!
            Alle Stellenangebote und Infos zu unserem Service fi nden Sie 
auf unserer Homepage. Oder rufen Sie uns einfach an, wenn Sie Fragen 
haben. Wir freuen uns auf Sie!           

Kostenloses Erstgespräch in der Praxis
Konzeptvorschlag/Besprechung/Freigabe
Einkauf Einrichtungelementen
Umsetzung & Freigabe
Optional: Photographie & Update Website

Wir beräten Sie gerne dabei, wie Sie mit einfachen
Änderungen und kleines Budget eine Atmosphäre
schaffen, in der sich Ihre Patienten und Sie sich
wieder richtig wohlfühlen.

Wir arbeiten umweltbewusst und nachhaltig, nutzen
Ihre vorhandenen Möbel und Dekoration, stellen um,
arrangieren neu und fügen das eine oder andere
schicke – neue – Stücke hinzu.

MOODS Wartezimmerstyling

Mehr erfahren?
Neugierig nach unseren Ideen? Ich komme sehr
gerne vorbei. Gut zu wissen: Das Erstgesspräch in
der Praxis ist immer unverbindlich und kostenlos!

Nachhaltige
Redesign für Praxen

Ihr Büro oder der Warteraum Ihrer Praxis ist nicht mehr so ansprechend?
Sie braucht aber keine Umbau oder Renovierung, sondern nur einen neuen Look,

am liebsten mit wenig Mittlen?

Paula Stam - T +49 173 4682873
paula.stam@moods-homestaging.de

www.moods-homestaging.de

Verschiedenes

ANZEIGENBUCHUNG		
online möglich unter www.zbvmuc.de

a l l g e m e i n e s

26_zahnärztlicher anzeiger_02/16 www.zbvmuc.de 

 ANZEIGENBUCHUNG  online möglich unter www.zbvmuc.de

 
Kundenname/Kd.Nr.
 
Adresse
 
E-Mail/Telefon

Zahnärztlicher Bezirksverband München  
Stadt und Land  
Georg-Hallmaier-Str. 6, 81369 München
Gläubiger-Identifikationsnr.:
DE87ZZZ00000534910

Mit meiner Unterschrift ermächtige ich den  
Zahnärztlichen Bezirksverband München Stadt und 
Land, den Anzeigenpreis von meinem nachfolgend  
genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die  
vom ZBV München Stadt und Land auf mein Konto  
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Kontoinhaber:	

IBAN:

BIC:	

Unterschrift	und	Stempel:

Hinweis:	Ich	kann	innerhalb	von	acht	Wochen,	beginnend	mit	dem	 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten  
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
Größe Stellengesuch andere Rubriken

□	 85 x 30 mm    69,00 €     105,00 €
□	 85 x 47 mm    99,00 €  140,00 €
□	 85 x 64 mm 119,00 €  159,00 €
□	 85 x 81 mm 149,00 €  195,00 €
□	 85 x 98 mm 169,00 €  229,00 €
□	 85 x 115 mm 188,00 €  250,00 €
□	 85 x 132 mm (1/4) 208,00 €  278,00 €
□	 175 x 132 mm (1/2) -  439,00 €
□	 175 x 268 mm (1/1) -  697,00 €

 
□					Sonderplatzierung Umschlagseite 4, + 20%
□					Chiffre 15,00 €
□					Farbaufschlag 4c Anzeigen + 50% (Standard sw)
□					Andere, individuelle Schriftart + 10%
□					Autorkorrekturen 65 €/Std.
□					Logoplatzierung 15,00 €
□					Korrekturabzug 5,00 €
Alle Preise zuzüglich 16% MwSt.
Bei nicht angefordertem oder termingerecht  
freigegebenem Korrekturabzug übernehmen wir  
keine Haftung für etwaige Satzfehler.

ZBV	München	Stadt	und	Land	·	Georg-Hallmaier-Str.	6	·	81369	München	·	Fax:	089-723	88	73	·	anzeigen@zbvmuc.de	

Bitte kreuzen Sie Ihren gewünschten Erscheinungstermin für folgende Ausgabe/n an und wählen Sie die Rubrik,  
unter	der	Ihre	Anzeige	erscheinen	soll.	Wählen	Sie	bitte	Ihr	Anzeigenformat.

Bitte geben Sie hier Ihren Anzeigentext deutlich in Druckbuchstaben ein.
Bitte beachten Sie, dass bei einer Anzeigengröße von 85 x 30 mm der maximale Textumfang 180 Zeichen, bei maximal 6 Zeilen beträgt. 

 

 

 

 

 

 

□	Nr.	01	 Anzeigenschluss:	18.12.20	 Erscheinungstermin:	 11.01.21	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□	Nr.	02	 Anzeigenschluss:	20.01.21	 Erscheinungstermin:	 01.02.21	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□	Nr.	03	 Anzeigenschluss:	17.02.21	 Erscheinungstermin:	 01.03.21	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□	Nr.	04	 Anzeigenschluss:	17.03.21	 Erscheinungstermin:	29.03.21	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□	Nr.	05	 Anzeigenschluss:	14.04.21	 Erscheinungstermin:	26.04.21	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□	Nr.	06	 Anzeigenschluss:	12.05.21	 Erscheinungstermin:	 24.05.21	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

Termine werden regelmäßig aktualisiert und können vorab unter www.zbvmuc.de eingesehen werden.



FÜR ZAHNÄRZTE!
Moderne Praxisräume in bester 

Lage in der Münchner Innenstadt
ZU MIETEN ODER ZU KAUFEN 

160 qm in komplett saniertem Altbau

Die voll ausgestattete, funktionsfähige und 
sehr geschmackvoll eingerichtete Praxis 

kann zum sofortigen Behandlungsbeginn 
übernommen werden.

Anfragen bitte an 
info@praxisabgabe-muenchen.com 

Details und Bilder unter 
www.praxisabgabe-muenchen.com

Verschiedenes

Nummer  Anzeigenschluss  Erscheinungsdatum 

01	 18.12.20	 11.01.21

02	 20.01.21	 01.02.21

03	 17.02.21	 01.03.21

04	 17.03.21	 29.03.21

05	 14.04.21	 26.04.21

Nummer  Anzeigenschluss  Erscheinungsdatum 

06	 12.05.21	 24.05.21

07	 09.06.21	 21.06.21

08	 07.07.21	 19.07.21

09	 04.08.21	 16.08.21

10	 01.09.21	 13.09.21

Anzeigentermine	2020	und	2021

ANZEIGENBUCHUNG		
online möglich unter www.zbvmuc.de




